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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die von einer privaten Vereinigung veranstaltete Bundesfeier auf dem Rütli erfreute
sich auch dieses Jahr grosser Aufmerksamkeit bei den Medien. Nach den störenden
Auftritten von Rechtsextremen in den Jahren 2004 und 2005 sorgten die Veranstalter
wie bereits im Vorjahr mit strengen Sicherheitsmassnahmen dafür, dass nur
vorangemeldete Gäste Zugang fanden. Die Rechtsradikalen wurden nicht zugelassen;
rund 300 von ihnen folgten einem Aufruf der PNOS und versammelten sich eine Woche
später am selben Ort. Im Zentrum der 1. August-Feier auf dem Rütli standen im
Berichtsjahr die Frauen. Die mitveranstaltenden Frauenorganisationen hatten
Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey (sp) und Nationalratspräsidentin Christine
Egerszegi-Obrist (fdp, AG) als Hauptrednerinnen eingeladen. Die Kantone der
Innerschweiz waren weder von der Idee einer von der SP-Bundespräsidentin
angeführten Frauenfeier am 1. August noch vom zu erwartenden Sicherheitsaufwand
angetan und stellten phasenweise die Durchführung des diesjährigen Anlasses in Frage.
Der Disput hatte auch wahlkampfspezifische Aspekte und wurde von den Medien
während Monaten in breitester Form abgehandelt. Die SP gebärdete sich als Hüterin
des schweizerischen Patriotismus und die SVP fand auf einmal diese Bundesfeier auf
dem Rütli (in den Worten ihres Präsidenten Maurer „… nur eine Wiese mit Kuhdreck“)
nicht mehr so wichtig. Die Finanzierung des Sicherungsaufwands übernahmen, nach
einigem Hin und Her und der Zusage eines Beitrags von privaten Sponsoren, die Stadt
und der Kanton Luzern sowie Uri. Die Veranstaltung wurde ohne Störungen
durchgeführt. Diese Feier und ihre Umstände wurden auch im Parlament zu einem
Thema. Der Bundesrat bestätigte in seiner Antwort auf eine Interpellation Inderkum
(cvp, UR) seine Haltung, dass sich der Bund nicht finanziell an dieser Veranstaltung auf
dem Rütli beteiligen werde. Grundsätzlich lehne die Landesregierung die Durchführung
einer zentralen nationalen Bundesfeier, egal ob auf dem Rütli oder anderswo, ab, da
dies nicht dem föderalistischen Charakter der Schweiz entsprechen würde. 1

ANDERES
DATUM: 01.08.2007
HANS HIRTER

Image der Schweiz im Ausland

Zum zweiten Mal nach 2008 unterzog der UNO-Menschenrechtsrat die Schweiz einer
Prüfung. Im so genannten Universal Periodic Review können die UNO-Mitgliedstaaten
die Menschenrechtssituation in einem Land evaluieren und Empfehlungen abgeben.
Mehr als 80 Staaten überreichten der Schweiz total 140 Empfehlungen, von denen 50
akzeptiert und vier sofort abgelehnt wurden. Die restlichen 86 Empfehlungen wurden
näher geprüft. Bundesrat Burkhalter, der den Bericht Ende Oktober präsentierte, wies
darauf hin, dass der Schweiz im Allgemeinen ein gutes Zeugnis hinsichtlich der
Respektierung der Menschenrechte ausgestellt worden sei. Kritik wurde wegen der
Minarettinitiative und fremdenfeindlichen Plakaten im Vorfeld von Abstimmungen
angebracht. Darüber hinaus wurden polizeiliche Übergriffe an Menschen aus Staaten
der Dritten Welt angeprangert. Bemängelt wurden zudem Schwächen hinsichtlich der
Gleichstellung der Geschlechter und der Diskriminierung von Behinderten. Der Schweiz
wird empfohlen, Initiativen vorgängig auf die Kompatibilität mit Menschenrechten zu
prüfen. Darüber hinaus solle eine nationale Menschenrechtsorganisation eingerichtet
werden. Das 2011 geschaffene Kompetenzzentrum für Menschenrechte wurde zwar als
erster entsprechender Schritt begrüsst, aber als noch nicht genügend beurteilt. 2

ANDERES
DATUM: 31.10.2012
MARC BÜHLMANN
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Rechtsordnung

Privatrecht

Im März legte eine vom EJPD eingesetzte Expertengruppe aus Vertreterinnen und
Vertretern von Frauenschutzorganisationen im Erotikbereich, der Sozialpartner, der
Kantone sowie der betroffenen Bundesstellen einen Bericht zur Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen der im Erotikgewerbe tätigen Frauen vor. Bei den 26
vorgeschlagenen Massnahmen werden Instrumenten wie der Aufhebung der
Sittenwidrigkeit von Prostitutionsverträgen und der Abschaffung des Cabaret-
Tänzerinnen-Status der Vorzug gegenüber dem in anderen Ländern eingeführten
Prostitutionsverbot gegeben. 3

ANDERES
DATUM: 24.03.2014
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Der Ständerat überwies in der Wintersession 2019 ein Postulat von Andrea Caroni (fdp,
AR), das vom Bundesrat einen Bericht zur rechtlichen Ungleichbehandlung von Frauen
und Männern im Bundesrecht forderte. Laut dem Postulanten müssten bestehende,
direkte Ungleichbehandlungen von Männern und Frauen im Bundesrecht sowie auch die
Auswirkungen davon vertieft untersucht werden. Caroni hatte bereits im Juni 2019 eine
Interpellation (Ip. 19.3548) mit derselben Frage eingereicht. Als Antwort darauf hatte
sich der Bundesrat bereit erklärt, ein Gutachten zur Thematik zu erstellen. Mit seinem
Postulat wollte Caroni dieses Gutachten in einem Bericht verbindlich festhalten. Der
Bundesrat erachtete die Annahme des Postulats aufgrund der bereits laufenden
Arbeiten zum Gutachten als nicht notwendig, verzichtete letztlich aber auf eine
Abstimmung im Rat. Weil kein Gegenantrag vorlag, wurde das Postulat stillschweigend
angenommen. 4

ANDERES
DATUM: 12.12.2019
LENA BALTISSER

Öffentliche Ordnung

Die grösste politische Demonstration fand 1991 am Frauenstreiktag vom 14. Juni statt.
Mehrere zehntausend Frauen gingen an diesem Tag in vielen Orten der Schweiz auf die
Strasse; am besten besucht war die Kundgebung in Zürich mit rund 10'000
Demonstrantinnen. Die grösste Kundgebung an einem Ort war allerdings die nationale
Demonstration gegen den Golfkrieg vom 26. Januar in Bern mit 15'000 Teilnehmenden.
Der Golfkrieg war denn auch dominierendes Thema bei den insgesamt 29 (inkl. sechs
Kundgebungen zum Frauenstreik, 1990: 26) von uns verzeichneten Demonstrationen mit
1'000 und mehr Beteiligten: zehn Grosskundgebungen – davon eine aus Protest gegen
die Bombardierung Israels durch den Irak – fanden aus diesem Anlass statt.
Zweithäufigstes Thema war der Bürgerkrieg in Jugoslawien: viermal waren es Kroaten, je
einmal Albaner aus Kosovo bzw. Serben, welche für ihre Sache Grosskundgebungen
durchführten. Zweimal in Bern und je einmal in Zürich und Freiburg versammelten sich
mehr als tausend Staatsangestellte, um gegen Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Nichtgewährung des vollen Teuerungsausgleichs
zu protestieren. Rund zwei Drittel dieser grossen Kundgebungen wurden in den Städten
Bern und Zürich durchgeführt (je neun).

In dieser Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai,
welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen Ostermärsche der Pazifisten im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet
nicht erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden, unterteilt nach
Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und Thema:

Bern: 15.1. (3'000 / Golfkrieg), 16.1. (2'500 / Golf), 28.1. (15'000 / Golf), 29.4. (1'000 /
Kurden im Irak), 27.5. (2'000 / Kroaten), 30.9. (1'500 / Serben), 12.9. (1'000 /
Staatsangestellte), 1.11. (6'000 / Staatsangestellte);
Zürich: 18.1. (1'000/ Golf), 21.1. (2'000 / Golf), 28.1. (2'000 / Kroaten), 4.2. (1'500 / Golf,
Israel), 1.7. (2'500 / Kroaten und Slowenen), 9.12. (1'000/ Kroaten), 12.12. (1'500 /
Staatsangestellte), 23.12. (1'500 / gegen Rassismus);
Genf: 14.1. (6'000 / Golf), 21.1. (5'000 / Golf), 7.10. (2'000 / Kosovo-Albaner);
Basel: 18.1. (1'500 / Golf), 21.1. (6'000 / Golf);
Freiburg: 22.11. (2'000 / Staatsangestellte);
Lausanne: 16.1. (1'500 / Golf).

Aktionen zum Frauenstreiktag fanden an unzähligen Orten statt. Eigentliche

ANDERES
DATUM: 23.12.1991
HANS HIRTER
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Demonstrationen mit mehr als 1'000 Teilnehmerinnen wurden gemeldet aus: Zürich
(10'000), Genf (6'000), Aargau (4'000), Basel (3'000), Winterthur (2'000) und Bern
(1'500). 5

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die Mitte Juni 2021 trotz Verbots von Massenversammlungen aufgrund der Covid-19-
Pandemie durchgeführten Demonstrationen gegen Rassismus («Black Live Matters»)
und für mehr Gleichstellung sorgten für einige Debatten hinsichtlich Gleichbehandlung.
Zwar waren die meisten Kundgebungen bewilligt worden, die Auflage, dass nicht mehr
als 300 Personen daran teilnehmen dürfen, wurde aber meist nicht eingehalten. Dies
brachte vorab der Polizei und dem Bundesrat von bürgerlicher Seite die Kritik von
«Willkür» ein: Während sich etwa Restaurants pingelig an die strikten Regeln halten
müssten, drücke man bei Demonstrationen ein Auge zu, fasste die NZZ die Kritik
zusammen. Eine unbewilligte Demonstration in Basel-Stadt hatte freilich noch weitere
politische Auswirkungen: Laut Polizeirapport habe sich neben fünf bewilligten
Frauenstreik-Demonstrationszügen eine nicht bewilligte Gruppe von rund 300 Frauen
gebildet, die über längere Zeit Verkehrsachsen auf zwei Brücken blockierte. Nach
erfolgloser polizeilicher Aufforderung, die Blockaden aufzugeben, sollte die
Demonstration gewaltsam aufgelöst werden. Zu diesem Zeitpunkt stiess Nationalrätin
Sibel Arslan (basta, BS) zur Gruppe, versuchte erfolglos zwischen der Polizei und den
Demonstrantinnen zu vermitteln und wurde in der Folge weggeführt. 
Dies rief die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt auf den Plan, die der
Nationalrätin Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung, Teilnahme an einer nicht
bewilligten Demonstration, Störung von Betrieben der Allgemeinheit und Hinderung
einer Amtshandlung vorwarf. Damit gegen ein Parlamentsmitglied eine Strafverfolgung
angestrengt werden kann, darf die strafbare Handlung entweder nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit der amtlichen Stellung stehen oder die schützende
parlamentarische Immunität muss von den entsprechenden Kommissionen (IK-NR und
RK-SR) aufgehoben werden. Da sich Sibel Arslan auf ihre Immunität berief, reichte die
baselstädtische Staatsanwaltschaft in der Folge ein solches Gesuch um Aufhebung der
Immunität von Sibel Arslan ein. 
Im September 2021 traten sowohl die nationalrätliche (mit 6 zu 2 Stimmen) als auch die
ständerätliche Kommission (einstimmig) auf das Gesuch ein. Dies ist gleichbedeutend
mit der Beurteilung, dass die Handlung in unmittelbarem Zusammenhang mit der
amtlichen Stellung der Nationalrätin steht. Wäre nicht auf das Gesuch eingetreten
worden, hätte das Strafverfahren eingeleitet werden können. Sibel Arslan habe nicht an
der Demonstration teilgenommen, sondern sich aufgrund ihres Nationalratsmandats
vermittelnd eingeschaltet, womit der Zusammenhang zwischen Handlung und Amt
eindeutig bestehe, so die Begründung der Kommissionen. Sowohl die IK-NR als auch die
RK-SR kamen sodann jeweils einstimmig zum Schluss, dass die Immunität nicht
aufzuheben sei. Es sei nicht einmal klar, ob die an die Basler Nationalrätin gerichteten
Vorwürfe überhaupt strafrechtlich relevant seien. Eine schwere Verfehlung, die den
Ratsbetrieb einschränken oder so grosses öffentliches Interesse tangieren würde, dass
ein Strafverfahren angezeigt wäre – die Bedingungen für die Aufhebung der Immunität
–, liege sicherlich nicht vor, so das Urteil beider Kommissionen. Bei der Anhörung von
Sibel Arslan habe diese deutlich gemacht, dass sie zur Deeskalation der Situation
beigetragen habe, wofür sich die Polizei bei ihr sogar bedankt habe. Dass in der Folge
auch keine Anzeige gegen sie eingegangen sei, sei ein starker Hinweis darauf, dass kaum
öffentliches Interesse an einem Verfahren bestehe, so die Kommissionen in ihrer
Beurteilung. Im Gegenteil habe die Nationalrätin lediglich «ehrenwerte Absichten»
gehabt.
In den Medien wurde von einer «Schlappe für die Staatsanwaltschaft», «konstruierte[n]
Vorwürfe[n]» und «Furor gegen Linke» geschrieben (Tages-Anzeiger und WoZ). Der
Tages-Anzeiger fragte rhetorisch, ob Angriffe von rechts gegen die linke «Reizfigur»
Sibel Arslan nicht gar System hätten. Die Politikerin selber zeigte sich erleichtert, dass
sie sich nun wieder vollständig ihrer Arbeit als Nationalrätin widmen könne. 6

ANDERES
DATUM: 20.09.2021
MARC BÜHLMANN
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Am 20. Juli 2022 verstarb Judith Stamm mit 88 Jahren. Die «Pionierin der Frauenfrage
in der helvetischen Politik», wie sie Claude Longchamp in seinem Nachruf im Tages-
Anzeiger betitelte, hatte in Zürich Rechtswissenschaften studiert und dort promoviert.
Weil ihr 1960 als Frau eine Stelle als Gerichtsschreiberin verwehrt war, wurde sie
Polizeiassistentin in Luzern, wo sie 20 Jahre blieb und zur Offizierin befördert wurde.
Ihr politisches Wirken begann im Jahr der Einführung des Frauenstimm- und
-wahlrechts: 1971 trat sie der damaligen CVP bei und wurde sogleich als erste Frau ins
Parlament des Kantons Luzern gewählt. 1983 erfolgte ihre Wahl in den Nationalrat. Dort
setzte sie sich mit zahlreichen Vorstössen dafür ein, dass die politischen Institutionen
auch den Frauen offenstanden. 1986 stiess sie mit einer Motion (Mo. 86.917) die
Schaffung des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Mann und Frau an und
kandidierte im gleichen Jahr als wilde Kandidatin für die Bundesratsersatzwahlen – aus
Protest dagegen, dass die CVP für die Doppelvakanz nach den Rücktritten von Kurt
Furgler und Alphons Egli keine Frau portiert hatte. In ihrer Partei eckte sie nicht nur an,
weil sie sich für Gleichstellung starkmachte, sondern auch, weil sie sich für eine
Fristenlösung einsetzte. Die «nie Eingemittete» habe sich aber oft «eigenwillig»
durchgesetzt, urteilte die Weltwoche. Als Höhepunkt ihrer politischen Karriere galt ihre
Berufung zur höchsten Schweizerin: Stamm war 1996 als vierte Frau zur
Nationalratspräsidentin gewählt worden. Noch während ihres Nationalratsmandats war
Stamm Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen. Aber auch nach
ihrem Rücktritt aus dem Parlament im Jahr 1999 blieb die Luzernerin aktiv und
präsidierte etwa die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft. 7

ANDERES
DATUM: 20.07.2022
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Gute Dienste

Im April 2020 beantragte die APK-NR ihrem Rat mit 16 zu 6 Stimmen (bei 2
Enthaltungen), eine Erklärung für einen globalen Waffenstillstand aufgrund der
Corona-Pandemie zu verabschieden. Die Kommission wollte die Staatengemeinschaft
und sämtliche Konfliktparteien dazu auffordern, sich an einem globalen
Waffenstillstand zu beteiligen, um die Herausforderungen der Corona-Pandemie
solidarisch angehen zu können. Der Bundesrat werde damit aufgefordert, das
Parlament an den Schweizer Tätigkeiten in der UNO teilhaben zu lassen, den
Weltfrieden und die menschliche Sicherheit zu fördern und den Wiederaufbau der
Weltwirtschaft entlang der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 mitzugestalten. Die
Kommission nahm dabei auch explizit Bezug auf eine Erklärung des UNO-
Generalsekretärs Antonio Guterres, der die Absurdität des Kriegs angesichts einer
solchen Katastrophe hervorgehoben und die Unterbrechung bewaffneter Konflikte
gefordert hatte. 
In der Sondersession im Mai 2020 befasste sich der Nationalrat mit dem Antrag seiner
Kommission, wobei Stefanie Heimgartner (svp, AG) aufgrund der «irreführenden und
unrealistischen» Natur der Erklärung deren Ablehnung verlangte. Unterstützt wurde sie
von ihrem Parteikollegen Roland Büchel (svp, SG), der die Erklärung als Grundlage für
Zahlungen in Millionenhöhe für die humanitäre Hilfe erachtete – Geld, welches gemäss
Büchel im Inland dringend benötigt werde. Nationalrat Büchel richtete sich mit seinem
Appell primär an die übrigen bürgerlichen Parteien, erhielt von diesen jedoch kaum
Unterstützung. Nationalrat Portmann (fdp, ZH) zum Beispiel zeigte sich überzeugt, dass
die reiche Schweiz innerhalb des bestehenden Budgets durch Einsparungen etwas
«Luxus und Reichtum» abgeben könne. Die Erklärung wurde dementsprechend mit 129
zu 44 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) eindeutig angenommen. 8

ANDERES
DATUM: 06.05.2020
AMANDO AMMANN
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Des travaux visant à définir l'avenir du Service sanitaire coordonné (SSC) ont été initiés
par un groupe de projet. Le groupe – réunissant des représentants de la santé et de la
sécurité de la Confédération et des cantons – s'est penché sur l'état de préparation de
la Suisse, afin de pouvoir maîtriser les aspects sanitaires et améliorer la coordination
lors de la gestion de situations de crise. 
Le DDPS avait mandaté Thomas Zeltner pour déterminer si le SSC répondait aux défis et
missions actuelles. Le rapport, examiné en novembre 2019, confirmait la nécessité
d'adapter l'organisation et fournissait des recommandations relatives aux prestations
des tâches et de l'orientation générale du service. Les propositions du groupe de projet
sont attendues pour le premier semestre 2021. 9

ANDERES
DATUM: 16.01.2020
DIANE PORCELLANA

Le DDPS a adhéré à l'association Business and Professional Woman Suisse et rejoint de
ce fait, un réseau de 2'300 membres présents dans plus de 100 pays. L'association vise
à «encourager et soutenir les femmes dans les domaines professionnel, culturel,
civique et social en faisant du lobbying et en concluant des partenariats dans
l’économie, la société et la politique». Les collaboratrices du DDPS pourront donc en
profiter. 10
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Militärorganisation

Gut ein Jahr nach der ersten Stellungnahme des Bundesrates zur Zukunft der
Dienstpflicht, respektive zum entsprechenden Bericht der Studiengruppe, äusserte
sich die Regierung ausführlicher zum Stand der Arbeiten und zu den nächsten
Schritten. Es ging dabei um die langfristige Entwicklung der personellen Alimentierung
von Armee und Zivilschutz. Im Fokus stand nach wie vor das «norwegische Modell» mit
einer Ausweitung der grundsätzlichen Militärdienst- und Schutzdienstpflicht auf
Schweizer Frauen. Effektiv Dienst leisten müssten in diesem Modell aber nur diejenigen
Personen, die in Armee und Zivilschutz tatsächlich gebraucht würden. Die Inklusion von
Frauen – so die Argumentation des Bundesrates – sei jedoch sowohl von
sicherheitspolitischer als auch von gesellschaftspolitischer Relevanz und sie müsse
vertieft geprüft werden. Die Dienstpflicht auf junge Schweizerinnen auszudehnen, kam
für die Regierung also grundsätzlich in Frage. Gleichzeitig hielt der Bundesrat fest, dass
keine unmittelbare Notwendigkeit bestehe, die Dienstpflicht anzupassen. Das Prinzip
des freiwilligen Dienstes der Frauen soll zu diesem Zeitpunkt nicht angetastet werden.
Frauen, die Dienst leisten wollen, sollen dennoch verstärkt gefördert werden.
Im Vordergrund stand vorerst die personelle Sicherung des Armeebedarfs mit dem Ziel,
die Quote der Dienstleistenden pro Jahrgang möglichst hoch zu halten. Dazu gehören
auch Massnahmen, wie die Abgänge von der Armee hin zum Zivildienst zu verhindern
oder die Zahl der medizinischen Abgänge aus Rekrutenschulen zu verringern.
Bezüglich der zur Disposition stehenden Dienstpflicht-Modelle setzte die Regierung
vorerst auf das sogenannte Modell «Status quo plus», wobei jedoch nicht sämtliche von
der Studiengruppe vorgeschlagenen Empfehlungen zur Umsetzung gebracht werden
sollen. Damit wollte man eine Verfassungsänderung umgehen, oder zumindest noch
hinausschieben. Einige Hoffnung setzte die Regierung ins norwegische Modell,
respektive wurde dieses als «innovativ und zukunftsweisend» bezeichnet.
Bis 2020 sollen weitere Schritte erfolgen, namentlich wurde das VBS beauftragt, die
langfristige Entwicklung der Alimentierung von Armee und Zivilschutz mit qualifizierten
Dienstpflichtigen aufzuzeigen. Ebenfalls berücksichtigt werden sollen die Auswirkungen
der WEA. Erst auf diesen Erkenntnissen beruhend soll in puncto Zukunft der
Dienstpflicht weitergemacht werden. 11

ANDERES
DATUM: 28.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

La conseillère fédérale Viola Amherd a choisi la Journée Internationale des femmes du
8 mars pour charger le commandement de l'armée d'exécuter les mesures figurant
dans le rapport du groupe de travail «Femmes à l’armée». Le groupe de travail avait été
mandaté pour proposer des mesures visant à augmenter la proportion des femmes à
l'armée, actuellement de 0.9 pour cent. Il a entre autres proposé la création d'un
service destiné aux femmes et d'encourager la conciliation du service militaire avec le
travail, la formation et la famille. Une journée des femmes à l'armée est prévue le 4
mars 2022. 
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Quelques semaines auparavant, le Groupement de la Défense avait communiqué avoir
lancé un projet pilote pour incorporer directement au sein de l'armée de milice des
femmes engagée dans la promotion de la paix à l'étranger.
A souligner également, l'annonce de premiers essais visant à adapter les tenues des
soldates à leurs besoins. De nouvelles tenues de combat, sac à dos, gilets pare-balles et
système d'hydratation devraient être mis à disposition dès 2022. S'ensuivront à terme
des changements au niveau des tenues de sortie, dites tenues A. 12

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Januar 2022 debattierte die WAK-SR basierend auf der vom EFD erstellten
Auslegeordnung über die Einführung der Individualbesteuerung. Dabei sprach sich die
Kommission mit 7 zu 6 Stimmen für ein modifiziertes Ecoplan-Modell mit
Haushaltsabzug aus, da dieses gemäss Medienmitteilung der Kommission den grössten
Erwerbsanreiz mit sich bringe. Eine starke Kommissionsmehrheit bevorzugte hingegen
die modifizierte Individualbesteuerung, da diese die Heiratsstrafe stärker reduziere. 

Im Februar 2022 folgte die WAK-NR ihrer Schwesterkommission weitgehend, jedoch
bestand auch hier «bei verschiedenen Fragen nach wie vor Uneinigkeit». Die
Kommissionsmehrheit befürwortete demnach ebenfalls das Modell der modifizierten
Individualbesteuerung gemäss Ecoplan, wobei keine Abzüge für Alleinstehende und
Alleinerziehende, jedoch ein Haushaltsabzug gegen ungleiche Einkommensverteilung
sowie ein spezieller Tarif für Personen mit Kindern geschaffen werden sollten. In der
Folge wird die Verwaltung einen Vernehmlassungsentwurf ausarbeiten, in dem sie im
Auftrag der WAK-NR auch die Mindereinnahmen für den Bund bei verschiedenen
Varianten und unterschiedlich starker Progression berechnen soll. 13
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Im Juni kam etwas Bewegung in die starren Fronten, als die Internationale
Arbeitsorganisation ILO ein Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 89 verabschiedete,
welches die Bedingungen für Ausnahmen vom Frauen-Nachtarbeitsverbot regelt. Die
neuen Lockerungen werden dabei nur gewährt, wenn die Sozialpartner in einer Branche
oder einem Beruf zustimmen; sie kann auch für einzelne Betriebe nach Konsultation
der Sozialpartner von einer staatlichen Behörde bewilligt werden, sofern der Betrieb
punkto Sicherheit, Gesundheitsschutz und Chancengleichheit für Frau und Mann die
nötige Gewähr bietet; Schwangere und Wöchnerinnen sollen weiterhin einen
besonderen Schutz geniessen. Für die Gewerkschaften schien sich hier ein gangbarer
Kompromiss anzubahnen, umso mehr als die ILO gleichzeitig ein allgemeines
Abkommen über die Nachtarbeit (Übereinkommen 171) annahm, in welchem die
gesundheitliche Schädlichkeit der Nachtarbeit erneut bekräftigt und zu grösster
Vorsicht bei der Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemahnt wurde. Anders als ihre
ausländischen Kollegen, die zuletzt Einlenken auf den Kompromissvorschlag
beschlossen, verweigerten hingegen die schweizerischen Arbeitgeber dem
Zusatzprotokoll ihre Zustimmung. In den folgenden Monaten drängten sie immer wieder
darauf, die Schweiz solle das Abkommen 89 innerhalb der dafür vorgesehenen Frist
(Ende Februar 1992) aufkündigen. 14
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Anfang April 2020 gab die Rega bekannt, dass sie im vergangenen Monat um die 50
Patientinnen und Patienten aus vier verschiedenen Kontinenten zurück in die Schweiz
geflogen habe. Dabei habe es sich bei über einem Dutzend von ihnen um Covid-19-
Patientinnen und -Patienten oder um Personen mit Verdacht auf das Coronavirus
gehandelt. Bis Ende April waren es gemäss Angaben der Rega über zwanzig mit Covid-19
infizierte Personen, die mit einem der drei Rega-Jets repatriiert wurden. Die aufgrund
der Covid-19-Pandemie herrschenden Reisebeschränkungen hätten die
Repatriierungsflüge beeinflusst, unter anderem sei ihre Organisation aufgrund
ständiger Änderungen der Ein- und Ausreisebestimmungen der verschiedenen Länder
mit mehr Aufwand verbunden gewesen als unter normalen Umständen. Die Rega sei
zum Teil vom EDA unterstützt worden, das zum Beispiel bei der Beschaffung
notwendiger Bewilligungen geholfen habe. Doch nicht nur der organisatorische und
administrative Aufwand, sondern auch der Transport der Corona-Patientinnen und
-Patienten habe die Rega vor Herausforderungen gestellt, betonte diese. In der
überwiegenden Zahl der Fälle sei bei der Repatriierung solcher Personen die
sogenannte Patienten-Isolationseinheit (PIU) verwendet worden. Diese sei vergleichbar
mit einem Schutzzelt, in dem die Patientin oder der Patient vor dem Besteigen des
Ambulanzjets isoliert werde. Dadurch könne die Ansteckung der Crew verhindert
werden und der Jet müsse nicht nach jedem Flug desinfiziert werden, sondern sei
gleich wieder einsatzbereit. 

Auch die Helikopter-Crews der Rega waren während der ersten Welle der Corona-
Epidemie im Einsatz. Zwischen dem 11. März und dem 24. April transportierten sie
gemäss eigenen Angaben 88 Personen, die am Coronavirus erkrankt waren. Dabei habe
es sich in erster Linie um Sekundärtransporte gehandelt, also Flüge, bei denen
Patientinnen und Patienten von einem Spital in ein anderes verlegt werden. Gut zwei
Drittel von ihnen seien intensivmedizinische Spezialtransporte gewesen, bei welchen
eine künstliche Beatmung notwendig gewesen sei. Damit die Rega bei
Kapazitätsengpässen im Tessin Patientinnen und Patienten auf bei schlechten
Sichtverhältnissen in die Deutschschweiz habe verlegen können, habe sie vom BAZL für
die Zeit der ausserordentlichen Lage Ausnahmebewilligungen für
Instrumentenflugverfahren erhalten. 

Sowohl die drei Ambulanzflugzeuge wie auch die Helikopter der Rega seien auch
anderen Staaten und Organisationen zur Verfügung gestanden, wenn es die Kapazität
der Rega erlaubt habe, zum Beispiel zur Verlegung von italienischen und französischen
Corona-Patientinnen und -Patienten in deutsche Spitäler. Während die Rega-
Helikopter seit Mitte März eine geringere Anzahl Einsätze als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres verzeichnet hätten, was vor allem auf die zurückhaltendere Freizeitgestaltung
der Bevölkerung zurückzuführen sei, hätten die Ambulanzjets seit dem 11. März mehr
Flugstunden gesammelt als im Frühjahr 2019. Dies erklärte die Rega mit den weiter
entfernten Destinationen, die sie angeflogen habe, und dem Rückgang der
Repatriierungen durch Linienflugzeuge. 15

ANDERES
DATUM: 24.04.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende Juli 2023 gab Swissmedic eine Anpassung der Blutspendekriterien bekannt,
welche von Blutspende SRK Schweiz beantragt worden war. Neu soll anstelle der
sexuellen Orientierung das Risikoverhalten ausschlaggebend dafür sein, ob jemand
Blut spenden darf. Konkret müssen neu nach dem letzten neuen Sexualkontakt vier
Monate verstrichen sein, bevor jemand als Spender oder Spenderin agieren darf. Hat
die respektive der Spendewillige innerhalb der vergangenen vier Monate mit mehr als
zwei Personen sexuellen Kontakt gehabt, beträgt die Wartefrist zwölf Monate. Seit 2017
hatten Männer, die Sex mit Männern haben, nur Blut spenden dürfen, falls sie zuvor
während eines Jahres keine homosexuellen Kontakte gehabt hatten. In der Zeitspanne
zwischen 1985 und 2017 war es ihnen gar vollständig untersagt gewesen, als Spender
aktiv zu sein. Für lesbische und bisexuelle Frauen hatten hingegen zu keinem Zeitpunkt
besondere Einschränkungen oder Vorgaben existiert. Die praktische Umsetzung der
neuen Regelung sei ab November 2023 geplant, so Swissmedic. Die Schweizerische
Ärztezeitung berichtete, dass die Schweiz damit mit anderen europäischen Ländern wie
Deutschland, Finnland, Frankreich und Grossbritannien gleichziehe, welche dieselbe
Regelung bereits eingeführt hätten. Studien aus diesen Ländern hätten seit der
Änderung keinen Anstieg der HIV-Infektionszahlen ergeben. Positiv aufgenommen
wurde der Entscheid vom Dachverband für schwule und bisexuelle Männer, Pink Cross,
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der sich für die Gleichberechtigung in diesem Thema eingesetzt hatte. Allerdings
brauche es nun «erst eine Charmeoffensive und einen Vertrauensaufbau» bei
homosexuellen Männern, da ihr «Blut [jahrelang] unerwünscht war». 16

Epidemien

Noch bevor konkrete Zahlen aus dem «Look-back» vorlagen, stellte das SRK den neu
gegründeten AIDS-Solidaritätsfonds vor, der mit einem Aufpreis von knapp 5 Prozent
auf Blutkonserven finanziert wird. Laut dem Fonds-Reglement erhält Beiträge, wer
erwiesenermassen mit dem AIDS-Virus infizierte Blut- oder Plasmapräparate des SRK-
Blutspendedienstes erhalten hat, indirekt durch einen Empfänger eines infizierten
Präparates angesteckt wurde oder gegenüber einer direkt oder indirekt angesteckten
Person unterhaltspflichtig ist. Die SRK-Beiträge sollen den Betroffenen in Ergänzung zu
Versicherungs- und Fürsorgeleistungen die Weiterführung eines menschenwürdigen
Lebens ermöglichen. Die SRK-Entschädigungen werden ohne Rechtspflicht im Sinne
einer sozialen Massnahme erbracht. 17

ANDERES
DATUM: 27.03.1993
MARIANNE BENTELI

Im September 2014 gab der Bundesrat eine Kooperation mit Novartis bekannt, wodurch
im Notfall sichergestellt werden könne, dass genügend Impfdosen zur Verfügung
stünden. Deswegen sollte das Parlament einen Verpflichtungskredit von CHF 50 Mio.
genehmigen. Zur Sicherstellung der Impfversorgung will die Regierung für den
Pandemiefall die Produktionskapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen reservieren.
Ziel dieser Massnahme ist die rasche Beschaffung von Impfdosen beim Ausbruch einer
Pandemie. Mit dem angedachten System sollen bis zu 80% der Schweizer Bevölkerung
versorgt werden können. Der Bundesrat hält die Reservation von
Produktionskapazitäten für die Schweiz für unabdingbar, um im Bedarfsfall über
genügend Impfstoffe zu verfügen, was ohne den Vertrag nicht garantiert wäre. Bemerkt
wurde indes auch, dass andere Länder in Europa gleich verfahren und sich bei
Pharmafirmen Kapazitäten gesichert haben. Die Kosten von gut CHF 10 Mio. pro Jahr
hielt die Landesregierung für diese Form von Versicherung angesichts der potenziellen
Schadenssumme einer schweren Pandemie für tragbar. Der Verpflichtungskredit zur
Pandemiebereitschaft wurde im Zuge der Beratungen zum Voranschlag 2015 beraten
und genehmigt. 18

ANDERES
DATUM: 19.09.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Rahmen der Beratung der zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes bereitete die
WAK-NR eine Erklärung des Nationalrates vor, gemäss welcher dieser umgehende
Lockerungen der Corona-Massnahmen forderte. In der Erklärung enthalten waren
unter anderem die Forderung für eine Strategieanpassung hin zu einer Intensivierung
der Covid-19-Tests sowie der Covid-19-Impfungen und weg von Verboten und
Einschränkungen für Gesellschaft und Wirtschaft. Auf den 22. März 2021 aufzuheben
seien namentlich die 5-Personen-Regel in Innenräumen, die Schliessung der
Gastrounternehmen sowie der Betriebe in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit
und Sport. Eine Kommissionsminderheit aus Mitgliedern der SP-, GP- und GLP-Fraktion
beantragte die Ablehnung der Erklärung.
In der Frühjahrssession 2021 behandelte der Nationalrat die Erklärung noch vor der
ersten Behandlung der Revision des Covid-19-Gesetzes durch den Ständerat. Zuvor
hatte die Mehrheit der WAK-NR angekündigt, die in der Erklärung enthaltenen
Forderungen ins Covid-19-Gesetz aufnehmen zu wollen. Man habe diese Forderungen
dem Bundesrat bereits mehrmals vorgelegt, dieser habe sie aber nicht erfüllt, erklärte
Céline Amaudruz (svp, GE) für die Kommission. Entsprechend müsse nun der
Nationalrat mittels dieser Erklärung dafür sorgen, dass der Bundesrat neben dem
Gesundheitsaspekt auch andere Aspekte der Pandemie berücksichtige, zumal es auch
eine wachsende Feindseligkeit gegenüber den bundesrätlichen Massnahmen gebe,
ergänzte Martin Landolt (bdp, GL), ebenfalls für die Kommisison. Dabei sei sich die
Kommissionsmehrheit durchaus bewusst, dass sich das Virus «nicht durch
parlamentarische Vorstösse beeindrucken lässt». Es gehe ihr vielmehr um die
Konsistenz der Massnahmen, welche die Bevölkerung teilweise – insbesondere mit
Bezug auf die Restaurantschliessungen – nicht mehr nachvollziehen könne. Die
Akzeptanz der Massnahmen durch die Bevölkerung stelle aber eine zentrale
Grundvoraussetzung für deren Erfolg dar. Für Landolt stellte die Erklärung überdies
eine Alternative zum Antrag der Kommissionsmehrheit, einen Öffnungstermin ins
Covid-19-Gesetz zu schreiben, dar. Dies sei gemäss Blick auch der Grund, wieso der
Glarner diesen Antrag zur Schaffung der Erklärung ursprünglich in der Kommission
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eingebracht habe. Prisca Birrer-Heimo (sp, LU) bezeichnete die Erklärung hingegen als
«politische[s] Schaulaufen», zumal die Erklärung keine gesetzgeberische Wirkung habe,
aber durchaus Erwartungen in der Bevölkerung wecke, die dann allenfalls unerfüllt
blieben. Stattdessen solle man weiterhin auf eine evidenzbasierte
Pandemiebewältigung setzen, wie sie der Bundesrat bisher vorgenommen habe.
Nach langer Diskussion mit zahlreichen Fragen an die Sprechenden entschied sich der
Nationalrat mit 97 zu 90 Stimmen (bei 6 Enthaltungen), die Erklärung anzunehmen. Die
geschlossene SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion
sowie zwei Grünliberale verhalfen ihr zum Erfolg.
In der Folge stiess die Erklärung in den Medien zwar durchaus auf Interesse, zumal dies
gemäss Tages-Anzeiger erst die neunte nationalrätliche Erklärung in den letzten 20
Jahren gewesen sei. Die Presse zeigte sich jedoch aufgrund der Unverbindlichkeit der
Erklärung vor allem gespannt auf die entsprechenden Entscheidungen im Rahmen des
Covid-19-Gesetzes. Unabhängig von deren Ausgang erhöhe die Erklärung jedoch den
Druck auf den Bundesrat, resümierte der Blick. 19

Im Juni 2021 stand die Covid-19-Pandemie erstmals im Zeichen der
direktdemokratischen Institutionen. Den seit Beginn der Pandemie gewohnten Ablauf
nahmen die Dinge noch zwischen Anfang bis Mitte Juni 2021, als sich das Parlament im
Rahmen der Sommersession 2021 bereits mit der dritten Revision des Covid-19-
Gesetzes befasste. Es hiess dabei eine Verlängerung der Geltungsdauer des Corona-
Erwerbsersatzes bis Ende 2021 gut und strich die finanzielle Obergrenze von A-Fonds-
perdu-Beiträgen an Sportclubs, so dass diese noch länger nicht ausgeschöpft werden
würde. Bereits in der Frühjahrssession 2021 hatte das Parlament überdies entschieden,
dass der Bund auch einen Drittel der durch die Corona-Massnahmen entstandenen
finanziellen Verluste der öffentlich geführten Institutionen der familienergänzenden
Kinderbetreuung übernimmt. Die entsprechenden Ausführungsbestimmungen
verabschiedete der Bundesrat nun im Juni 2021. 

Am 13. Juni 2021 fand schliesslich die Referendumsabstimmung zum Covid-19-Gesetz
statt. Damit war die Schweiz das erste Land weltweit, in dem sich die Bürgerinnen und
Bürger zu Teilen der Corona-Massnahmen äussern konnten. Auch wenn das Gesetz
nicht die umstrittensten Einschränkungen für die Bevölkerung zum Inhalt hatte – so
waren beispielsweise die Restaurantschliessungen auf das Epidemiengesetz
zurückzuführen und nicht durch das Covid-19-Gesetz begründet –, wurde die
Abstimmung gemeinhin als Plebiszit für oder gegen die bundesrätliche Corona-Politik
verstanden. Das Referendum war vom Verein «Freunde der Verfassung» lanciert
worden, die sicherstellen wollten, dass die Bürgerinnen und Bürger die höchste Macht
im Lande bleiben – und nicht etwa der Bundesrat oder gar die WHO, wie sie
befürchteten. Darüber hinaus wehrten sich die «Freunde der Verfassung» auch gegen
eine Einschränkung der Grundrechte – insbesondere der Grundrechte von
Ungeimpften aufgrund des Covid-Zertifikats –, sie befürchteten eine Corona-
Impfpflicht und sie kritisierten die Verknüpfung von Unterstützungsmassnahmen der
Wirtschaft mit den zusätzlichen Ermächtigungen für den Bundesrat. Dieser hatte durch
das Covid-19-Gesetz die Ermächtigung erhalten, in verschiedenen Bereichen von
geltenden Gesetzen abzuweichen. Die Befürwortenden des Covid-19-Gesetzes wiesen
in diesem Zusammenhang insbesondere auf die finanzielle Unterstützung zahlreicher
Bereiche, etwa der Wirtschaft, der Kultur oder auch des Sports hin, welche in diesem
Gesetz geregelt ist. Trotz grosser Emotionalität des Themas und zahlreicher
Demonstrationen zu den Covid-19-Massnahmen im Vorfeld stand die Abstimmung im
Schatten der Entscheidungen zum CO2-Gesetz sowie zur Trinkwasser- und zur
Pestizidinitiative. Mit 60.2 Prozent sprach sich eine Mehrheit der Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger für das Covid-19-Gesetz aus, in acht Inner- und Ostschweizer
Kantonen überwogen jedoch die Nein-Stimmen.
Mit diesem Abstimmungsresultat war der Kampf gegen das Covid-19-Gesetz nicht zu
Ende: Innert drei Wochen sammelten die Nein-Komitees erneut genügend
Unterschriften gegen die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes, wobei sie diesmal
insbesondere das Covid-19-Zertifikat bekämpfen wollten. 

In der Zwischenzeit hatten die Kantone mit der Ausstellung ebendieser Covid-19-
Zertifikate für geimpfte, genesene und getestete Personen begonnen – Anfang Juni
2021 hatte der Bundesrat die rechtliche Grundlage dafür mit der Covid-19-Verordnung
«Zertifikate» präzisiert. Die Berechtigung zur Erstellung der Zertifikate war in der
zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes verankert worden. Zusammen mit den
Zertifikaten traten auch eine Aufbewahrungs-App sowie eine Prüf-App für die
Zertifikate in Gebrauch – neben dieser digitalen Form konnten die Zertifikate aber auch
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in Papierform ausgestellt und ebenfalls über einen QR-Code überprüft werden.
Zusätzlich zu dem ab Juli 2021 in der EU akzeptierten Schweizer Zertifikat schuf der
Bund Ende Juni ein «Zertifikat Light», das nur Auskunft über das Vorliegen eines
Zertifikats gibt, aber nicht darüber, ob die betroffene Person geimpft, genesen oder
getestet ist.

Auch von der Impffront gab es Anfang Juni 2021 Neuigkeiten: Swissmedic erteilte dem
Pfizer/BioNTech-Impfstoff «Comirnaty» die Zulassung für 12 bis 15-Jährige, die somit
ab dem 22. Juni ebenfalls geimpft werden konnten. Kurze Zeit später beantragte auch
Moderna eine Ausdehnung der Zulassung seiner Impfung auf 12- bis 17-Jährige, was ab
August 2021 ebenfalls möglich wurde. Zudem schloss der Bundesrat einen Monat später
einen Vertrag über 3'000 Dosen des Arzneimittels «Sotrovimab» von GlaxoSmithKline
ab, das jedoch zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz noch nicht zugelassen war.

Bezüglich der Situation der Wirtschaft hatte der Bundesrat ebenfalls im Juni 2021
einiges zu berichten. Schlechte Nachrichten gab es beim Rückblick der Hotellerie sowie
der Parahotellerie auf die Wintersaison 2020/2021: Die Anzahl Logiernächte der
Hotellerie war in dieser Zeit gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent gesunken, was
einem Rückgang um 3.4 Mio. Logiernächte entspricht. Der grosse Rückgang an
ausländischen Gästen (-70.1%; -3.4 Mio. Logiernächte) konnte durch einen Anstieg der
Anzahl Schweizer Gäste nur teilweise ausgeglichen werden (+16.5%; +1.1 Mio.
Logiernächte). In der Parahotellerie sank die Nachfrage insgesamt um 11.3 Prozent,
wobei auch dies auf das Ausbleiben der ausländischen Gäste zurückzuführen war. Im
ersten Quartal 2021 war zudem auch das BIP um 0.5 Prozent gesunken, nachdem es im
vierten Quartal 2020 noch um 0.1 Prozent angestiegen war. Dennoch zeigte sich die
Expertengruppe des Bundes optimistisch und erhöhte die BIP-Prognose für das Jahr
2021 auf 3.6 Prozent. Demnach habe die Binnenwirtschaft mit einer «kräftigen
Aufholbewegung» auf die Massnahmenlockerungen reagiert, zudem verbessere sich
auch international die Konjunkturlage. Dies zeigte sich auch an der Zunahme der
Exporte (+3.5%), die im Mai 2021 gar einen neuen monatlichen Höchststand erreichten.

Trotz dieser positiveren Prognosen erachtete der Bundesrat die
Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft weiterhin als nötig. So nahm er, wie es
in der dritten Revision des Covid-19-Gesetzes geregelt worden war, Anpassungen an
der Härtefallverordnung für besonders betroffene Unternehmen vor (etwa die
«Härtefall-im-Härtefall-Regel»), wodurch die Unternehmen teilweise höhere Beträge
erhalten sollten. Zudem sollte der ausserordentliche Anspruch auf KAE für Lernende,
Personen in befristeten Arbeitsverhältnissen und Personen auf Abruf in unbefristeten
Arbeitsverhältnissen unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Ebenfalls
verlängert wurden die Bezugsdauer für KAE, das vereinfachte Verfahren zur Abrechnung
von KAE sowie die Geltungsdauer des Corona-Erwerbsersatzes. 
Neben diesem Ausbau bei den KAE gab das SECO auch bekannt, seine diesbezüglichen
Kapazitäten in der Missbrauchsbekämpfung zu verdreifachen und die
Arbeitgeberkontrollen zu intensivieren. So seien bisher 900 Missbrauchsmeldungen
und 500 auffällige Abrechnungen gemeldet, aber nur 131 Kontrollen durchgeführt
worden. Davon sei in 10 Prozent der Fälle ein Missbrauch festgestellt und Strafanzeige
eingereicht worden, in 74 Prozent der Fälle mussten die Arbeitgebenden fehlerhafte
Abrechnungen über insgesamt CHF 10.6 Mio. korrigieren. Bis Ende Jahr sollten nun 200
weitere Kontrollen und im Jahr 2022 dann 700 Kontrollen möglich sein. 
Dass die Pandemie noch nicht vorbei war, zeigte überdies die Verlängerung des
Zivilschutzaufgebots bis Ende Oktober 2021. Insbesondere zur Unterstützung des
Gesundheitswesens würden weiterhin etwa 1'000 Zivilschutzangehörige wöchentlich
eingesetzt. 

Nicht nur die Schweiz, insbesondere auch die weniger vermögenden Staaten stellte die
Pandemie vor grosse Herausforderungen. Anfang Juni lieferte die Schweiz daher
verschiedene humanitäre Hilfsgüter nach Sri Lanka, darunter Antigen-Tests,
Beatmungsgeräte und Sauerstoffkonzentratoren. Bis Ende August folgten weitere
Lieferungen in die Mongolei (12.7.), nach Tunesien (16.7.), Indonesien (24.7.), Thailand
(28.7.) und Vietnam (11.8.). Ende Juni lieferte die Schweiz zudem die Mehrheit der
bestellten, in der Schweiz aber nicht zugelassenen Impfstoffdosen von AstraZeneca an
die Covax Facility, welche einen gleichmässigen und gerechten Zugang zu den Covid-19-
Impfstoffen sicherstellen will.

Weiterhin Thema blieben auch die Corona-Schulden, welche sich auf dem
Amortisationskonto angehäuft hatten. Zu deren Abbau sah die Regierung zwei mögliche
Varianten vor – unter anderem durch eine fixe Verbuchung der SNB-
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Zusatzausschüttungen als ausserordentliche Einnahmen und durch Einsatz der
ordentlichen Überschüsse der letzten Jahre. Seine positive Erwartungshaltung
unterstrich der Bundesrat zudem mit einem ausgeglichenen Budget für das Jahr 2022,
nachdem das Budget 2021 CHF 2 Mrd. im Minus gelegen hatte. 

Auf den 26. Juni 2021 vollzog der Bundesrat einen weitreichenden Öffnungsschritt: Er
hob die Homeoffice-Pflicht, die Maskenpflicht im Freien sowie die
Sitzzahlbeschränkung in Restaurants auf und erlaubte Grossveranstaltungen mit
Zertifikat ohne Kapazitätsbeschränkungen. Zudem erleichterte er die Einreise in die
Schweiz, ausser für Personen aus Staaten «mit einer besorgniserregenden
Virusvariante». Gleichzeitig mit diesen Lockerungen wagte die Regierung auch einen
Ausblick auf den Corona-Herbst und -Winter: Sie setze insbesondere auf die «rasche
Entdeckung besorgniserregender Virusvarianten, die Weiterführung der Impfkampagne
sowie genügend Kapazitäten für das Testen und das Contact Tracing in den Kantonen».
Entsprechend schloss sie Ende August einen weiteren Vertrag mit Pfizer über je 7 Mio.
Impfdosen und einer Option für je 7 Mio. weitere Impfdosen für die Jahre 2022 und
2023 ab. 
Eine Corona-bedingte Verschärfung plante der Bundesrat in der Asylpolitik. So sollten
Personen, die weggewiesen werden, «zu einem Covid-19-Test verpflichtet werden
können». Ohne eine solche Verpflichtung könnten die Wegweisungen teilweise nicht
durchgesetzt werden, da die Herkunfts- oder Dublin-Staaten sowie die
Fluggesellschaften entsprechende Tests verlangen würden, begründete die Regierung
diese Massnahme. Gleichzeitig verlängerte die Regierung die Covid-19-Verordnung
«Asyl» mit Regelungen zur Durchführung von Befragungen oder zur Sicherstellung
ausreichender Unterbringungskapazitäten. 

Dass trotz Lockerungen noch nicht alles rund lief, zeigte das zweite Massnahmenpaket
für den öffentlichen Verkehr. Wie bereits im Vorjahr erhöhte der Bundesrat die Limite
für kurzfristige Darlehen für die SBB, um deren Finanzierungslücke zu decken. Hilfe
benötigte auch der Tourismus, weshalb die Regierung Anfangs September ein Recovery
Programm bekannt gab. Mit zusätzlichen Bundesmitteln sollte die Nachfrage gesteigert
und die Innovationsfähigkeit erhalten bleiben. 

Mitte August gab der Bundesrat bekannt, dass das Referendum zur zweiten Revision des
Covid-19-Gesetzes zustandegekommen sei und Ende November 2021 zur Abstimmung
kommen werde. Ende Sommer befanden sich die Covid-19-Fallzahlen im Anstieg zu
einer vierten Welle. Aus Angst vor einem stärkeren Anstieg der Spitaleinweisungen und
einer entsprechenden Überlastung der Spitäler bereitete der Bundesrat eine mögliche
Ausdehnung der Zertifikatspflicht vor. Dazu schickte er eine Vorlage in die
Vernehmlassung, mit der er Zertifikate auch für Innenbereiche von Restaurants, für
Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und für Veranstaltungen im Innern
obligatorisch machen wollte. Damit wollte er die erneute Schliessung von Betrieben
verhindern. Nachdem die Ankündigung in der Vernehmlassung bei Kantonen und
Sozialpartnern mehrheitlich auf Zustimmung gestossen war, dehnte der Bundesrat die
Zertifikatspflicht per 13. September 2021 – befristet bis zum 24. Januar 2022 – aus.
Gleichzeitig gab die Regierung bekannt, dass auch die Arbeitgebenden die Zertifikate
überprüfen dürfen, um «angemessene Schutzmassnahmen festzulegen oder
Testkonzepte umzusetzen». 
Dies führte bei den Gegnerinnen und Gegnern der Covid-19-Massnahmen zu
lautstarken Protesten, sie fühlten sich damit vom sozialen Leben ausgeschlossen und
diskriminiert. Zudem übernahm der Bund die Kosten der Covid-19-Tests zum Erhalt
eines Zertifikats mit einigen Ausnahmen ab Oktober nicht mehr, wovon insbesondere
die ungeimpften Personen betroffen waren.
Ebenfalls für Unmut bei den Gegnerinnen und Gegnern der Covid-19-Massnahmen
sorgte die Ankündigung, dass einzelne Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes in einer
vierten Revision über Ende 2021, das ursprüngliche Enddatum des Gesetzes, hinaus
verlängert werden sollten – etwas, das die Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes schon
bei der Schaffung des Gesetzes im Vorjahr befürchtet hatten. Dies sei «angesichts der
unsicheren weiteren Entwicklung der Covid-19-Pandemie» aber notwendig, betonte die
Regierung. 

Wie in anderen Staaten auch reichten die Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna auch
in der Schweiz Gesuche für eine dritte, geringere Impfdosis ein, für einen sogenannten
Booster. Zudem kaufte der Bund 150'000 Impfdosen des bereits seit März 2021
zugelassenen Vektor-basierten Impfstoffs von Johnson & Johnson («Janssen»), mit
dem Personen geimpft werden sollten, für welche eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen
nicht möglich war oder die eine solche ablehnten. Gleichzeitig plante der Bund eine
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Impfoffensive, mit der er die unentschlossenen Personen, die «für einen Impfentscheid
noch Informationen benötigen», erreichen wollte. In einer nationalen Impfwoche sollte
die Impfquote, die zu diesem Zeitpunkt bei 71 Prozent vollständig Geimpfter lag, für
maximal knapp CHF 100 Mio. insbesondere mit mobilen Impfstellen und persönlichen
Gesprächen erhöht werden. Angedacht war auch ein Gutschein für Personen, die
anderen «beim Entscheid für eine Impfung wesentlich geholfen haben» – nach
negativen Rückmeldungen liess der Bundesrat diese Idee jedoch wieder fallen. 

Nachdem die Ansteckungszahlen bis Anfang Oktober wieder gesunken waren und die
vierte Welle somit überstanden war, diskutierte der Bundesrat eine teilweise
Aufhebung der Zertifikatspflicht. Im Hinblick auf den anstehenden Winter, vereinzelt
bereits wieder angsteigende Fallzahlen und aus Angst vor der «hochansteckenden
Deltavariante» liess er diese Idee jedoch wieder fallen. Stattdessen schuf er ein
«Schweizer Covid-Zertifikat», mit dem eine zuvor erfolgte Ansteckung mit Covid-19
durch einen positiven Antikörpertest belegt werden sollte und das 90 Tage gültig sein
sollte. Zudem verlängerte er die Dauer eines Zertifikats für Genesene von 180 auf 365
Tage. Zeitgleich gab die Eidgenössische Kommission für Impffragen eine Empfehlung für
eine Booster-Impfung für Personen über 65 Jahren aus. Zwar seien die Impfstoffe sehr
wirksam, der Schutz könne aber bei älteren Personen über die Zeit abnehmen. Ab Mitte
November sollten daher Auffrischungsimpfungen möglich sein – Swissmedic hatte die
entsprechenden Anträge von Pfizer und Moderna gutgeheissen. 

In der Folge stieg der Druck im Corona-Kessel an. Einerseits nahmen die
Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen an Häufigkeit und Intensität zu, was
sich auch in einer immer ausführlicheren Medienberichterstattung niederschlug.
Nachdem es mehrmals zu Ausschreitungen gekommen war, bewilligte etwa die Stadt
Bern die Kundgebungen nicht mehr und hatte in der Folge mit unbewilligten
Demonstrationen zu kämpfen. Die Medien beschrieben in der Folge die Stimmung
bezüglich Corona und der kommenden Abstimmung zum Covid-19-Gesetz als
zunehmend gehässig; teilweise befürchteten sie gar eine «Spaltung der Gesellschaft»
und machten dafür grösstenteils die Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner
verantwortlich. Diese fühlten sich ihrerseits unfair behandelt, einzelne von ihnen
befürchteten gar Ungereimtheiten bei der Abstimmung und kündigten an, ein
ablehnendes Abstimmungsergebnis nicht akzeptieren zu wollen. Auf der anderen Seite
stiegen die Fallzahlen kurz nach überwundener vierter Welle Ende Oktober bereits
wieder zu einer fünften Welle an, die bis vor dem Abstimmungssonntag eine neue
Höchstzahl an Corona-Infektionen mit sich brachte. Inmitten dieser turbulenten Zeit
fiel die Impfwoche des Bundesrates, die kaum zu neuen Impfwilligen führte, jedoch für
Provokationen durch die Impfgegnerinnen und -gegner sorgte und in den Medien auch
deshalb auf grosse Aufmerksamkeit stiess.

Ende November 2021 fand die Abstimmung über die zweite Revision des Covid-19-
Gesetzes statt. Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 65.7 Prozent sprachen sich 62
Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger – und damit etwa 2 Prozentpunkte
mehr als noch im Juni – für Annahme der zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes aus.
Dabei hatten sich die Unterschiede zwischen den Regionen etwas ausgeglichen –
ablehnende Mehrheiten gab es nun nur noch in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden
und Schwyz. Nach dem Abstimmungsentscheid glätteten sich die Wogen zumindest
gegen aussen wieder etwas, auch wenn sich die Gegnerinnen und Gegner des Covid-19-
Gesetzes nur teilweise versöhnt zeigten. 

Keine Entspannung gab es hingegen bei den Covid-19-Fallzahlen – ganz im Gegenteil:
Ende November tauchte mit «Omikron» eine neue, deutlich ansteckendere
Virusvariante auf, die sich, trotz Einreiseverbot aus den entsprechenden Ländern,
schon kurz darauf auch in der Schweiz ausbreitete. Dabei war unklar, wie gut die
bestehenden Impfungen gegen die neue Variante wirken. Bis Ende 2021 schnellten die
Fallzahlen in bisher ungeahnte Höhen. Deshalb weitete der Bundesrat anfangs
Dezember 2021 die Zertifikatspflicht und die Maskentragpflicht auf Innenräume
öffentlicher Veranstaltungen und auf alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten aus
und empfahl eine Verwendung des Zertifikats bei privaten Anlässen mit mehr als zehn
Personen. Kurz darauf ordnete er auch einen weiteren Assistenzdienst der Armee zur
Hilfe in den Spitälern oder bei Impflokalen sowie des Zivilschutzes bei den Impfungen
und dem Contact Tracing an. 

Inmitten dieser Unsicherheiten verlängerte das Parlament in der Wintersession 2021 im
Rahmen der vierten Revision zahlreiche Massnahmen des Covid-19-Gesetzes, um der
Pandemie auch in ihrem dritten Jahr angemessen begegnen zu können. National- und
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Ständerat kamen in den Beratungen überein, dass der Bund die Testkosten für Antigen-
Schnelltests wieder übernehmen muss. Zu einer Erleichterung für die Ungeimpften
führte dies jedoch nicht, da der Bundesrat kurz vor Weihnachten entschied, für
Innenräume wie Restaurants oder Kinos neu eine 2G-Regel einzuführen: Zutritt
erhielten somit nur noch Geimpfte oder Genesene. Zuvor hatte das Parlament Anträge
für ein Verbot einer solchen Regel im Rahmen des Covid-19-Gesetzes abgelehnt.
Zudem verhängte der Bundesrat erneut eine Homeoffice-Pflicht und beschränkte
private Treffen auf maximal zehn Personen, verlängerte aber auch die Unterstützung für
Sportklubs und den Kulturbereich, die Schutzmassnahmen im Asylbereich, den Corona-
Erwerbsersatz sowie die Erleichterungen zur Stimmrechtsbescheinigung. Keine dieser
Massnahmen konnte jedoch eine Explosion der Fallzahlen verhindern: Lag die höchste
Zahl Neuansteckungen an einem Tag bisher bei ca. 10'000 Fällen (Ende Oktober 2020),
erreichte dieser Wert aufgrund der Omikron-Variante am 24. Januar 2022 ein neues
Maximum von 48'500 Neuansteckungen. Die Omikron-Variante erwies sich jedoch als
weniger gefährlich als die Delta-Variante – trotz riesiger Fallzahlen hielt sich die Anzahl
Hospitalisationen in einem Rahmen, der für die Spitäler und das Spitalpersonal zu
bewältigen war. So wurden die Höchstwerte an Hospitalisationen vom November 2020
bei Weitem nicht erreicht. 20

Zu Beginn des Jahres 2022 hatte der Bundesrat stark mit der neuen Dynamik in der
fünften Welle der Covid-19-Pandemie zu kämpfen: Die sich immer stärker
ausbreitende Omikron-Variante erwies sich als deutlich ansteckender als die bis zu
diesem Zeitpunkt vorherrschende Delta-Variante. Dies führte zu immer neuen
Rekordzahlen laborbestätigter Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Anders als bei der
Delta-Variante stiegen jedoch die Spitaleinweisungen deutlich weniger stark an. So
stellte etwas später auch die EMPA zusammen mit wissenschaftlichen Instituten und
dem Kanton Graubünden fest, dass «Omikron [...] das Gesundheitssystem wohl nicht
an die Grenzen [bringe]». So sei die Omikron-Variante zwar infektiöser als die Delta-
Variante, aber «scheinbar weniger gefährlich für die Gesundheit». Folglich stieg die
Anzahl täglicher Hospitalisationen mit oder wegen Covid-19 zwischen Dezember 2021
und Februar 2022 auf durchschnittlich 119 und blieb damit fast halb so gross wie im
November 2020 mit durchschnittlich 206 entsprechenden Hospitalisationen täglich. 
Somit stand neu nicht mehr in erster Linie das Gesundheitssystem pandemiebedingt
vor grossen Schwierigkeiten, sondern die Wirtschaft: Die Medien diskutierten
ausführlich über die Folgen des Personalmangels, der durch die überaus hohen
Quarantänezahlen verursacht wurde. «Wir können nicht einen Drittel der Bevölkerung
in Quarantäne schicken, sonst würde alles zusammenbrechen», gab etwa der Luzerner
Gesundheitsdirektor Guido Graf (LU, mitte) gegenüber der Luzerner Zeitung zu
bedenken. Am 12. Januar 2022 entschied der Bundesrat daher, die Kontaktquarantäne
sowie die Isolation von zehn auf fünf Tage zu verkürzen, wie es Economiesuisse zuvor
gegenüber den Medien gefordert hatte. Weiterhin konnte die Isolation jedoch nur
verlassen, wer zuvor 48 Stunden ohne Symptome war. Die Kontaktquarantäne wurde
überdies auf Personen in demselben Haushalt und mit engem Kontakt zu Infizierten
beschränkt, während Personen, die innert der letzten vier Monate geimpft worden oder
genesen waren, gänzlich von der Quarantäne ausgenommen wurden. Ausdrücklich
ermöglichte der Bundesrat den Kantonen zudem Ausnahmen bezüglich Quarantäne und
Isolation, «um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten». Trotz dieser
Abschwächung der Quarantäne verlängerte der Bundesrat Mitte Januar 2022 ob der
immer noch steigenden Fallzahlen die Geltungsdauer verschiedener Massnahmen: Die
Kontaktquarantäne sowie die Homeoffice-Pflicht sollten neu bis Ende Februar gelten,
die 2G-, 2Gplus- und 3G-Regeln, die Maskenpflicht und die Einschränkung privater
Treffen sollten gar bis Ende März aufrechterhalten werden. Zudem sollten die Covid-19-
Zertifikate in Übereinstimmung mit den Regelungen in der EU neu nur noch 270 statt
365 Tage gültig sein.

Dies sollten jedoch vorerst die letzten Verschärfungen in den Covid-19-Regelungen
sein. Denn so schnell die laborbestätigten Covid-19-Fallzahlen Ende 2021 angestiegen
waren, so schnell begannen sie Ende Januar 2022 wieder zu sinken. Entsprechend
entschied sich der Bundesrat, die Homeoffice-Pflicht und die Kontaktquarantäne per
3. Februar 2022 wieder aufzuheben. Die Kontaktquarantäne habe aufgrund der hohen
Ansteckungszahlen «an Bedeutung verloren» und wurde folglich erstmals seit
Pandemiebeginn eingestellt. Weiterhin mussten sich jedoch infizierte Personen
während fünf Tagen isolieren, um Ansteckungen anderer zu verhindern. Zwei Wochen
später hob der Bundesrat schliesslich beinahe alle verbliebenen Covid-19-Massnahmen
auf: Er beendete generell die Zertifikats- und Maskenpflicht – ausser im öffentlichen
Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen –, die Bewilligungspflicht von
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Grossveranstaltungen sowie die Einschränkung privater Treffen. Zuvor hatte sich eine
Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden für diese schnelle Lockerung
ausgesprochen. Zwar stiegen die Fallzahlen Mitte Februar 2022 erneut an, erreichten
bis Mitte März aber mit über 40'000 Fällen und einem 7-Tage-Durchschnitt von 28'000
Fällen nicht mehr die Rekordzahlen von Mitte Januar 2022.

Dass der Anteil Personen, die sich bisher noch nie mit dem Coronavirus infiziert hatten,
immer geringer wurde, zeigte sich beispielhaft an den sich mehrenden Meldungen über
infizierte Bundesratsmitglieder: Im Februar 2022 traf es Ignazio Cassis, im März 2022
Gesundheitsminister Alain Berset sowie Guy Parmelin und im April Simonetta
Sommaruga. Im August 2022 gab der Bundesrat dann bekannt, dass in der Zwischenzeit
über 97 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit dem Virus in Kontakt gekommen seien –
durch Ansteckung oder Impfung, wobei 70 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens
einmal geimpft seien. 

Bereits vorher, nämlich am Freitag, 1. April 2022 folgte schliesslich nach über zwei
Jahren Ausnahmezustand die Rückkehr in die normale Lage gemäss Epidemiengesetz.
Somit fielen mit der Isolationspflicht für infizierte Personen und der Maskenpflicht im
öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen auch die letzten grossen
Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Gleichzeitig legte der Bundesrat die
«Hauptverantwortung für Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung» nun wieder in die
Hände der Kantone. Dennoch wollte er in einer einjährigen Übergangsphase eine
erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit aufrechterhalten, in der die während der
Pandemie wichtigen Strukturen insbesondere bezüglich Tests, Impfungen und Contact
Tracing erhalten bleiben sollten. So hatten Bund und Kantone bereits einen Monat zuvor
in einer Medienmitteilung festgestellt, dass auch weiterhin mit saisonalen
Erkrankungswellen zu rechnen sei. Um das Ausmass der Verbreitung des Virus weiterhin
überprüfen zu können, setzte der Bundesrat in der Folge verstärkt auf die Überprüfung
des Abwassers: Bis zu diesem Zeitpunkt war das Wasser in sechs Kläranlagen auf die
Stärke der Virenlast und die zirkulierenden Varianten überprüft worden, neu wurde
dieses Projekt auf 100 Kläranlagen ausgedehnt. 
Gänzlich aufgehoben wurden die Covid-19-Massnahmen im Übrigen nicht, bestehen
blieben die zwangsweisen Covid-19-Tests von Abgewiesenen bei der Rückstellung in ihr
Herkunftsland, welche das Parlament bis ins Jahr 2024 verlängerte. 

Im Mai 2022 verabschiedete der Bundesrat ein Grundlagenpapier zu Zielen und
Aufgabenverteilung in der Übergangsphase. Demnach liege die Hauptverantwortung
bei den Kantonen, wobei sie insbesondere für die Test- und Spitalkapazitäten und das
Impfangebot zu sorgen und allfällige Massnahmen bei Anstieg der Fallzahlen zu
ergreifen hätten. Der Bund blieb lediglich zuständig für die Überwachung, den
internationalen Personenverkehr, für die Versorgung mit Heilmitteln sowie für alle
Massnahmen aufgrund des Covid-19-Gesetzes. Die besondere Lage gemäss
Epidemiengesetz werde er zukünftig nur dann wieder ausrufen, wenn die Bemühungen
der Kantone die Verbreitung des Virus nicht verhindern könnten und die öffentliche
Gesundheit gefährdet sei.

Ab Juni 2022 stiegen die Fallzahlen für eine Sommerwelle – wie sie in den Medien
teilweise genannt wurde – an, die Mitte Juli 2022 Höchstwerte von fast 10'000 Fällen
und einen 7-Tage-Schnitt von fast 8'000 Fällen erreichte. Wie stark die Corona-
Pandemie in der Zwischenzeit an Schrecken und Aufmerksamkeit verloren hatte, zeigte
sich etwa daran, dass sich die Medien kaum noch auf eine einheitliche Nummerierung
der Covid-19-Wellen einigen konnten. Zudem galt die Medienaufmerksamkeit in der
Zwischenzeit viel mehr den beiden grossen aktuellen Themen, dem Krieg in der Ukraine
und dem Energie-Engpass. Mitte September 2022 bahnte sich schliesslich eine auch
vom Bundesrat mehrfach prognostizierte Herbst- und Winterwelle an, die aber bis
Ende Jahr mit einem Spitzenwert im Oktober von fast 8'300 gemeldeten
Neuinfektionen täglich und einem maximalen 7-Tage-Schnitt von 5'450 Neuinfektionen
nicht die befürchteten Fallzahlen erreichte – womöglich auch wegen einer hohen
Dunkelziffer. 

Allgemein hatte sich der Fokus der bundesrätlichen Massnahmen seit November 2021
immer stärker hin zur Ausweitung der Behandlungsmöglichkeiten der Schweizer
Bevölkerung verschoben. So berichtete die Regierung immer wieder über den Kauf
neuer Arzneimittel, mit denen Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko
für einen schweren Verlauf oder bei einem schweren Verlauf behandelt werden
können: Ende November 2021 reservierte der Bundesrat 8'640 Packungen des
«vielversprechenden Arzneimittels» Molnupiravir von MSD Merck Sharp & Dohme AG
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Schweiz, das bis im Januar 2022 verfügbar sein sollte. Ende Dezember 2021 kamen
weitere Verträge mit GlaxoSmithKline AG und Roche Pharma (Schweiz) AG für die
Medikamente Sotrovimab (2'000 Packungen) und  Casirivimab/Imdevimab (4'000
Packungen) hinzu, welche der Bund bereits im Jahr zuvor bestellt hatte. Kurz darauf gab
die Regierung im Rahmen ihres Förderprogramms für Covid-19-Arzneimittel den
Abschluss von Verträgen mit vier in der Schweiz ansässigen Unternehmen in der
Gesamthöhe von CHF 27 Mio. bekannt, von denen sie sich bis Ende 2022 neue
Medikamente versprach. Im Mai 2022 folgte ein Vertrag mit Pfizer für die Beschaffung
von 12'000 Packungen des Arzneimittels Paxlovid.

Doch nicht nur zur Behandlung, auch zur Prophylaxe standen neu Arzneimittel zur
Verfügung: Noch Ende 2021 erteilte Swissmedic dem Arzneimittel Ronapreve, das zur
Prävention von Covid-19 für Personen mit ungenügender Immunantwort auf die
Impfung dient, die Zulassung. Dieses Medikament war in Übereinstimmung mit der
Covid-19-Verordnung 3 bereits während der Zulassungsphase eingesetzt worden. Mitte
Februar 2022 reservierte der Bundesrat zudem erneut 2'000 Packungen des
Medikaments Sotrovimab von GlaxoSmithKline AG, während er in Übereinstimmung mit
Motionen von Verena Herzog (svp, TG) und der SGK-NR den Zugang zu weiteren
Arzneimitteln zur Prävention von Covid-19 für immunsupprimierte Personen sicherte.
Im März 2022 und im Juil 2022 folgten Verträge mit AstraZeneca Schweiz für
Tixagevimab/Cilgavimab als weitere Möglichkeit zur Prophylaxe gegen Covid-19.

Ausgedehnt wurden auch die Impfmöglichkeiten. Bereits Ende 2021 hatte der
Bundesrat bekannt gegeben, dass die Bevölkerung auch im Jahr 2022 gratis Zugang zu
den Covid-19-Impfungen haben werde – die Kosten teilen sich OKP, Bund und Kantone
weiterhin auf. Noch Ende 2021 hiess Swissmedic nach Pfizer/BioNTech und Moderna
auch die Auffrischungsimpfung von Johnson & Johnson sowie deren Kreuzimpfungen
mit mRNA-Impfstoffen gut. 
Neu zugelassen für Personen ab 18 Jahren wurde Anfang März 2022 überdies der
Impfstoff Nuvaxovid von Novavax. Neben den beiden mRNA-Impfstoffen von
Pfizer/BioNTech und Moderna sowie dem Vektor-basierten Impfstoff von Johnson &
Johnson stellte Nuvaxovid einen Protein-Impfstoff dar, der «einen nicht infektiösen
Bestandteil der Oberfläche des Sars-CoV-2-Virus» enthält und damit eine
Immunreaktion auslöst. Im April 2022 nahmen BAG und EKIF diesen Impfstoff in ihre
Impfempfehlung für Personen ab 18 Jahren auf.
Anfang März 2022 gab der Bundesrat seinen Plan für die Impfstoffversorgung der
Schweizer Bevölkerung für das Jahr 2023 bekannt, die er mit je 7 Mio. Impfdosen von
Pfizer/BioNTech und Moderna sowie mit je weiteren 7 Mio. optionalen Dosen
sicherstellen wollte. Bereits zuvor hatte er bekannt gegeben, bis Mitte 2022 maximal 15
Mio. Impfstoffdosen an die COVAX-Initiative und andere Länder weiterzugeben, sofern
die Schweiz diese nicht verwenden könne. Später entschied das Parlament jedoch bei
der Beratung des Nachtrags Ib zum Voranschlag 2022, die Anzahl Impfdosen für das
Jahr 2023 zu halbieren, woraufhin das BAG neue Verträge mit den Impfstofflieferanten
ausarbeiten musste.
Im Juni 2022 folgte ein erstes Zulassungsgesuch für einen «Omikron-Impfstoff» durch
Moderna Switzerland GmbH, Anfang August sowie Mitte September folgten auch zwei
entsprechende Anträge von Pfizer/BioNTech. Die Gesuche wurden Mitte September
(Moderna) respektive Mitte Oktober (Pfizer/BioNTech) bewilligt. 
Laufend passten BAG und EKIF auch ihre Impfempfehlung an: Ab Mai 2022 empfahlen
sie Personen mit einem stark geschwächten Immunsystem eine weitere
Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, Anfang Juli dehnten sie diese
Empfehlung auf Personen über 80 Jahren aus. Und auf den Herbst hin empfahlen sie
insbesondere Personen über 65 Jahren sowie Personen mit erhöhtem Krankheitsrisiko
durch Vorerkrankung oder Schwangerschaft sowie ergänzend dazu Personen in Akut-
und Langzeitbetreuung oder in Betreuung besonders gefährdeter Personen eine
Impfung. Schliesslich sei die Impfung auch für alle anderen Personen ab 16 Jahren
sinnvoll, um «das Risiko einer Infektion oder eines seltenen schweren Verlaufs [zu]
vermindern».

Nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder wurden die Impfmöglichkeiten erweitert.
Bereits Ende 2021 erteilte Swissmedic dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech die
Zulassung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren, im Mai 2022 folgte die Zulassung des
Moderna-Impfstoffs für Kinder zwischen sechs und elf Jahren und im September 2022
die Zulassung von Novoxovid für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. 

Neben den Arzneimitteln und Impfungen gelangte auch die Finanzierung der Covid-19-
Massnahmen sowie der Abbau der pandemiebedingten Schulden, welche der
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Bundesrat ausserordentlich verbucht hatte, stärker in den Fokus. Im Februar 2022
beantragte die Regierung die Finanzierung der vom Parlament vorgenommenen
Änderungen in der vierten Revision des Covid-19-Gesetzes in einem ausserordentlichen
Nachtrag Ia zum Voranschlag 2022, was das Parlament in der Frühjahrssession 2022
guthiess. 
In der Folge wurde vor allem über den Abbau der Covid-19-Schulden diskutiert, wobei
man sich lange nicht einig war, ob die Schulden mit zukünftigen Überschüssen oder
auch mit bisherigen Überschüssen und dafür in einer verkürzten Frist abgebaut werden
sollten. Das Parlament entschied sich schliesslich, nur die zukünftigen Überschüsse und
allfällige SNB-Zusatzausschüttungen zu verwenden, deren Anfallen jedoch im Verlauf
des Jahres unwahrscheinlich geworden war.

Gleichzeitig wurden auch immer mehr Aktivitäten zur Evaluation des
Krisenmanagements während der Pandemie bekannt. Bereits Ende 2020 hatte das BAG
eine «externe Evaluation über die Bewältigung der Covid-19-Pandemie» in Auftrag
gegeben. Diese stellte Bund und Kantonen grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus,
kritisierte jedoch die Krisenvorbereitung sowie das anfängliche Krisenmanagement. Im
Juni 2022 ergänzte der Bundesrat diese Evaluationsbemühungen um eine
Administrativuntersuchung zur Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen, bei der
untersucht werden sollte, ob sämtliche Beschaffungen durch Kredite gedeckt «und in
den Verträgen Parlamentsvorbehalte eingefügt» waren. Zeitgleich erschien auch der
zweite Bericht über die Beschaffung von medizinischen Gütern während der Covid-19-
Pandemie, gemäss dem die Armeeapotheke zwischen Juli 2020 und Dezember 2021
medizinische Güter im Wert von CHF 96 Mio. beschafft hatte. Deren Einsatz bezüglich
der Maskenbeschaffung im Frühjahr 2020 würdigte der Bundesrat überdies in einer
Stellungnahme zu einem Bericht der GPK-NR. Das «VBS und insbesondere die
Armeeapotheke» hätten den Auftrag, eine grösstmögliche Menge an Schutzmasken in
kürzester Zeit zu beschaffen, «unter hohem Druck, mit grossem Einsatz und trotz der
schwierigen Bedingungen» erfüllt. Aus den dabei dennoch erfolgten Fehlern sollen nun
Lehren gezogen werden. 
Im August 2022 zeigten statistische Auswertungen schliesslich noch einmal das
Ausmass der Pandemie im Jahr 2020 auf: So habe es im ersten Pandemiejahr 12.4
Prozent mehr Todesfälle gegeben als durchschnittlich, wobei die Covid-19-Pandemie
mit 12.2 Prozent für am drittmeisten Todesfälle nach Herz-Kreislauf-Krankheiten (mit
26.9%) und Krebs (mit 22.2%) verantwortlich gewesen sei.

In der Herbst- und Wintersession 2022 beschäftigte sich das Parlament mit der fünften
Änderung des Covid-19-Gesetzes, bei dem es erneut insbesondere um die Frage ging,
wie lange die Regelungen im Covid-19-Gesetz aufrecht erhalten bleiben sollen.
Besonders umstritten war dabei die Frage, ob die Kantone die Finanzierung und
Organisation der Covid-19-Tests übernehmen sollten, wie dies der Bundesrat
vorgeschlagen hatte. Die Kantone wehrten sich erfolgreich, so dass ab 2023 die
Krankenkassen und bei Tests, welche für Reisen nötig sind, die Bevölkerung für die
Tests aufkommen werden.

Sozialhilfe

Im November liess der Bundesrat den Räten seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger zugehen.
Diese Anpassung war im Anschluss an die Revision von Art. 4 Abs. 2 der
Bundesverfassung («Gleiche Rechte für Mann und Frau») notwendig geworden. Dieses
Ziel war in der im September 1988 eingeleiteten Vernehmlassung unbestritten gewesen.
Allerdings hatten sich vor allem die Zuwandererkantone gegen den Übergang zum
reinen Wohnsitzprinzip gewehrt. Diesen Bedenken trug der Bundesrat Rechnung,
indem er eine zweijährige heimatliche Rückerstattungspflicht vorschlug. Einige Kantone
hatten auch auf die Problematik bei Sucht- und Aidskranken hingewiesen, worauf der
Bundesrat die Bestimmung einfügte, dass für die Unterstützung Bedürftiger ohne
Unterstützungswohnsitz künftig die Kompetenz zu weitergehenden Hilfeleistungen
beim Aufenthaltskanton liegen solle. 21

ANDERES
DATUM: 22.11.1989
MARIANNE BENTELI
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Frühjahrssession unterbreitete die Rechtskommission des Nationalrats dem
Plenum einen Entwurf für ein neues Namensrecht. Die Vorschläge gingen auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurück und hätten es den
Brautleuten freigestellt, den Ledignamen der Frau oder des Mannes als gemeinsamen
Familiennamen zu bestimmen. Vorgesehen war ausserdem, dass Eltern bei der Heirat
entscheiden, welchen Namen die Kinder tragen. Die Vorlage erntete im Rat heftige
Kritik und wurde schliesslich mit 99 zu 92 Stimmen an die Kommission zurückgewiesen.
Während die Linken den Vorschlag geschlossen unterstützten, erachteten ihn die SVP
sowie Teile von CVP und FDP als zu komplex. Einige erblickten in ihm sogar eine
Bedrohung der traditionellen Familie. Mit dem überarbeiteten Entwurf der Kommission,
den der Nationalrat in der Wintersession verabschiedete, wird lediglich die Zulässigkeit
von Doppelnamen für Männer von der Verordnungs- auf die Gesetzesstufe gehoben.
Die entsprechenden Bestimmungen waren vom Bundesrat in die Zivilstandsverordnung
aufgenommen worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
einem Urteil entschieden hatte, dass auch Männer – entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen für die Frauen – Doppelnamen ohne Bindestrich tragen dürfen. 22

ANDERES
DATUM: 10.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Weiterhin thematisiert blieb auch die Gewalt gegenüber Frauen. Die nationale
Demonstration zum internationalen Frauentag (8. März) stand ganz in diesem Zeichen,
wobei auch an die Ausbeutung der Frauen aus der Dritten Welt erinnert wurde. Im Mai
lancierte die Vereinigung der Frauenhäuser eine Kampagne, um auf die tägliche Gewalt
gegenüber Frauen und Kindern aufmerksam zu machen. In den grossen Städten wurden
— meist auf privater Basis — punktuelle Massnahmen zum Schutz der Frauen ergriffen,
die auf reges Interesse stiessen, oft aber nicht die für die Weiterführung des Projekts
notwendige Unterstützung der öffentlichen Hand erhielten. 23

ANDERES
DATUM: 30.03.1990
MARIANNE BENTELI

Aus Anlass von 700 Jahren Eidgenossenschaft, 20 Jahren Frauenstimmrecht und zehn
Jahren Verankerung der Gleichstellung in der Bundesverfassung luden die
Bundesparlamentarierinnen für den 7. und 8. Februar zu einer zweitägigen
Frauensession ein. Rund 250 Frauen nahmen in Referaten und Arbeitsgruppen eine
Standortbestimmung vor und stellten Forderungen für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung. Stellvertretend für die Parlamentarierinnen der ersten Stunde
sprachen die noch aktiven Rätinnen Uchtenhagen (sp, ZH) und Meier (cvp, LU) über den
'langen Marsch der Frauen nach Bern'. Besonderen Beifall fand die Feststellung Josi
Meiers, die Schweizerinnen hätten in diesen zwanzig Jahren bewiesen, dass die Frau
tatsächlich ins Haus gehöre – nämlich ins Gemeindehaus und ins Bundeshaus! Am
zweiten Tag der Frauensession wurde eine Resolution der Vorbereitungsgruppe als zu
unverbindlich zurückgewiesen. Stattdessen wurden – ohne darüber abzustimmen –
konkrete Forderungen gestellt wie beispielsweise eine frauenfreundliche 10. AHV-
Revision, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, eine stärkere Frauenvertretung in
sämtlichen politischen Gremien, mehr Hausarbeit für Männer und mehr ausserfamiliäre
Beschäftigung für Frauen. Die Frauen verlangten zudem Solidarität mit den Frauen der
Dritten Welt und eine Ächtung des Krieges als männlicher Form der Konfliktlösung. 24

ANDERES
DATUM: 07.02.1991
MARIANNE BENTELI

Ein absolutes Spitzenergebnis konnten die Frauen bei den Wahlen in der Stadt Bern
feiern. Im siebenköpfigen Gemeinderat (Exekutive) sind sie inskünftig zu dritt vertreten,
im Stadtrat (Legislative) nehmen sie 42,5% aller Sitze ein. Damit wurde Bern zur
Vorreiterin der politischen Frauenförderung und liess die bisher führenden Städte
Zürich (32%) und Genf (35%) weit hinter sich. 25

ANDERES
DATUM: 08.02.1992
MARIANNE BENTELI
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Die Wahl von Ruth Dreifuss in den Bundesrat bedeutete einerseits einen klaren
punktuellen Sieg der Frauen, da erstmals aufgrund von "Frauen-Power" ein
rechtskräftig in ein hohes Amt gewählter Mann derart unter Druck gesetzt wurde, dass
er zugunsten einer Frau auf dieses Amt verzichtete. Andererseits löste die Wahl und
deren Begleitumstände eine Bewegung aus, die unter dem Begriff "Brunner-Effekt" die
Wahlen in kantonale und kommunale Legislativen und Exekutiven nachhaltig
beeinflusste und zu einer nahezu erdrutschartißen Zunahme der Frauen in öffentlichen
Ämtern führte. 26

ANDERES
DATUM: 03.03.1993
MARIANNE BENTELI

Einstimmig genehmigte der Ständerat eine Empfehlung Frick (cvp, SZ), die vom
Bundesrat verlangte, den diskriminierenden Sonderstatus für Cabaret-Tänzerinnen aus
der Dritten Welt und Osteuropa abzuschaffen und durch ein anderes Aufenthaltsrecht
zu ersetzen, welches ihnen auch den Zugang zu weiteren Arbeitsmöglichkeiten
ausserhalb des Animationsgewerbes ermöglicht. Bundesrat Koller wies auf bereits
getroffene Massnahmen hin (Kontrolle der Arbeitsverträge und der Lokale), meldete
allerdings grösste Bedenken gegen die Möglichkeit eines Stellenwechsels an, da dies
dem Dreikreisemodell widerspreche, wonach Menschen aus der Dritten Welt und
Osteuropa in der Schweiz nur in Ausnahmefällen eine reguläre Arbeitsbewilligungen
erhalten. 27

ANDERES
DATUM: 09.12.1993
MARIANNE BENTELI

Als erster Arbeitgeber in der Schweiz erliess Radio DRS konkrete Richtlinien, mit
welchen Frauen vor sexuellen Übergriffen geschützt werden sollen. In jedem der drei
Radiostudios ist inskünftig eine Vertrauensfrau für Gespräche im Falle von sexuellen
Belästigungen zuständig. Kommt es zu einer offiziellen Beschwerde, klärt eine
mehrheitlich aus Frauen zusammengesetzte Kommission den Fall ab und kann der
Radiodirektion Sanktionen vorschlagen. Für die klagende Frau und ihre Zeuginnen
besteht ein Kündigungsschutz. 28

ANDERES
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Als Leiterin der Schweizer Delegation an der UNO-Frauenkonferenz in Peking
verurteilte Bundesrätin Dreifuss vor dem Plenum scharf jede Form von Gewalt gegen
Frauen als eine der unzulässigsten Menschenrechtsverletzungen und als
Haupthindernis auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter. Sie erinnerte daran,
dass sich nicht nur im Süden, sondern auch im Norden die Kluft zwischen Reich und
Arm weiter vertieft. Frauen hätten häufig die Hauptverantwortung für Kinder, ältere
Menschen und Kranke und seien deshalb in besonderem Masse von Armut bedroht. Seit
der 3. Frauenkonferenz in Nairobi im Jahre 1985 habe es zwar Fortschritte, aber auch
Stagnation und vielfach dramatische Rückschritte gegeben. Von der Chancengleichheit
im Bildungswesen, auf dem Arbeitsmarkt und bei den verantwortungsvollen Positionen
in Politik und Gesellschaft seien die Frauen noch weit entfernt.

Bundesrätin Dreifuss legte auch die neuen Gesetzgebungsmassnahmen der Schweiz
dar, die darauf abzielen, die Diskriminierung der Frauen abzubauen und ihre Situation
im privaten wie im öffentlichen Sektor entscheidend zu verbessern, etwa durch eine
Ausdehnung des Kündigungsschutzes bei Gleichstellungskonflikten sowie durch die
Anerkennung unentgeltlich geleisteter Arbeit für Kinder und andere zu betreuende
Personen in den Sozialversicherungen. Als wichtigsten nächsten Schritt nannte sie die
Einführung der Mutterschaftsversicherung und die Revision des Scheidungsrechts. 29

ANDERES
DATUM: 16.09.1995
MARIANNE BENTELI

1995 schafften drei Frauen den Einbruch in eine traditionelle Männerdomäne: Claudia
Kaufmann, ehemals Leiterin des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann
und seit 1993 stellvertretende Generalsekretärin von Bundesrätin Dreifuss, wurde als
erste Frau zur Generalsekretärin eines Departements (EDI) ernannt. Mit der Luzernerin
Ursula Widmer-Schmied wählte die Vereinigte Bundesversammlung erstmals eine Frau
zur Präsidentin des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. Die Künstlerin Sophie
Taeuber-Arp (1889-1943) schliesslich ziert als erste Frau eine Schweizer Banknote,
nämlich die neu geschaffene 50-Franken-Note. 30

ANDERES
DATUM: 02.10.1995
MARIANNE BENTELI
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Frauen wählen nach wie vor typische "Frauenberufe". Diese Tendenz stellte das
Bundesamt für Statistik (BFS) in einer neuen Studie über die Berufswahl fest. Zwischen
1970 und 1990 stieg der Anteil der Frauen an der Gesamtheit der erwerbstätigen
Personen zwar von 33,8 auf 38,0%, die Konzentration auf die fünf häufigsten
Frauenberufsgruppen lag aber immer noch bei 57%. An erster Stelle standen die
Büroberufe vor dem Beruf der Verkäuferin und jenem der Krankenschwester. Einzig in
den akademischen Berufen gelang es den Frauen, verstärkt in Männderdomänen
vorzudringen. Im Vergleich zu 1970 gab es 1990 mehr Ärztinnen (23% gegenüber 13,9%),
Anwältinnen (14,1% / 3,7%) und Bundesbeamtinnen (12,9% / 5,7%). 31

ANDERES
DATUM: 13.02.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (frap/sp, ZH) den Bundesrat beauftragen, im
Bundesbudget das Instrument einer Frauenverträglichkeitsprüfung einzuführen. Damit
sollte eine geschlechtsspezifische Analyse des Gesamtbudgets sowie einzelner
Budgetbeschlüsse ermöglicht werden, in der deutlich werden müsste, wie sich
Ausgabenkürzungen und Sparbeschlüsse auf Frauen, deren Arbeitsplätze und
spezifischen Projekte auswirken. Da dieser Vorstoss von Lisbeth Fehr (svp, ZH)
bekämpft wurde, musste dessen Behandlung verschoben werden. Ein Postulat Roth
Bernasconi (sp, GE) für eine Frauenverträglichkeitsüberprüfung der
Investitionsprogramme wurde mit 71 zu 51 Stimmen verworfen [46]. 32

ANDERES
DATUM: 04.12.1996
MARIANNE BENTELI

Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, der sein 100-jähriges Jubiläum feiern
konnte, gab sich einen neuen Namen – „alliance f“ – und beschloss, künftig das
Schwergewicht auf die Entschärfung des Spannungsfeldes zwischen Familie und Beruf
zu legen. 33

ANDERES
DATUM: 23.09.2000
MARIANNE BENTELI

Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30% sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. 34

ANDERES
DATUM: 25.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Umstand, dass die Frauen aus den Bundesratswahlen 2003 als die grossen
Verliererinnen hervorgingen, weckte die seit dem Frauenstreik von 1994 etwas
eingeschlafene „Frauen-Power“ in der Politik wieder. Anfang Jahr beschlossen die
Frauengruppierungen der im Parlament vertretenen Parteien, regelmässige Treffen
durchzuführen. Daraus ging ein „Memorandum 10. Dezember“ hervor, in welchem die
Frauen unter anderem einen höheren Frauenanteil in Bundesrat und Parlament sowie
in kantonalen Exekutiven und Legislativen und eine bessere Vereinbarkeit von Familien-
und Erwerbsarbeit forderten. Bis in bürgerliche Kreise hinein wurde die Idee einer
(allenfalls zeitlich begrenzten) Einführung von Frauenquoten für den Bundesrat als
zumindest bedenkenswert eingestuft. Die SP reichte eine entsprechende
parlamentarische Initiative ein, die von der vorberatenden Kommission wegen der
zusätzlichen Einschränkungen bei der Wahl in den Bundesrat klar abgelehnt und im
Berichtsjahr vom Plenum noch nicht behandelt wurde. 35

ANDERES
DATUM: 13.09.2005
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion machte Nationalrätin Roth-Bernasconi (sp, GE) auf das oft tabuisierte
Phänomen der sexuellen Verstümmelung von Frauen in afrikanischen Kulturen
aufmerksam. Ihr Vorstoss beauftragt den Bundesrat, sich stärker gegen diese Praktiken
einzusetzen, vor allem durch regelmässige Informationskampagnen in der Schweiz
sowie Ausbildungs- und Erziehungsmassnahmen bei den direkt betroffenen Menschen
(Immigrantinnen und Immigranten, Medizinal- und Pflegepersonal, Lehrerschaft,
Personal der öffentlichen Verwaltungen usw.). Der Bundesrat anerkannte zwar den
Handlungsbedarf und listete parastaatliche Kampagnen auf, erklärte aber, zusätzliche
Sensibilisierungsmassnahmen würden Ressourcen in personeller und finanzieller
Hinsicht in Höhe von mehr als 600 000 Fr. pro Jahr erfordern; diese Mittel würden dem
BAG nicht zur Verfügung stehen, weshalb er Ablehnung der Motion beantragte. Diese
Argumentation verfing aber weder im National- noch im Ständerat, welche beide die
Motion praktisch einstimmig verabschiedeten. 36
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Der Nationalrat behandelte als Erstrat das Fakultativprotokoll zum UNO-
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, welches
der Bundesrat im Vorjahr dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt hatte. Eine
Kommissionsminderheit um Miesch (svp, BL) beantragte Nichteintreten. Obgleich dies
vom Wortlaut des Protokolls als auch aus den Ausführungen der Botschaft
ausgeschlossen werden kann, hegte diese Minderheit die Befürchtung, aus den beiden
Instrumenten (Mitteilungsverfahren und Untersuchungsverfahren) liesse sich ein direkt
anwendbares Recht ableiten. Bundespräsidentin Calmy-Rey erläuterte noch einmal,
dass die Menschenrechtskonventionen der UNO und die daraus allenfalls entstehenden
Empfehlungen von Expertenkommissionen an die Mitgliedsstaaten nie rechtlich
verbindlich sind, im Gegensatz zu den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs.
Dennoch sprach sich die geschlossene SVP-Fraktion, unterstützt von einzelnen
Mitgliedern der CVP und der FDP, gegen das Eintreten aus, welches mit 102 zu 64
Stimmen beschlossen wurde. In der Gesamtabstimmung wurde der Bundesbeschluss
mit ähnlichem Stimmenverhältnis angenommen. 37
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2007 hatte der Nationalrat dem Bundesbeschluss über die Genehmigung des
Fakultativprotokolls vom Oktober 1999 zum UNO-Übereinkommen vom Dezember 1979
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau gegen einen
Nichteintretensantrag der SVP zugestimmt. Der Ständerat hiess das Protokoll nun bei
einer Enthaltung gut, worauf es definitiv verabschiedet werden konnte, im Ständerat
einstimmig und im Nationalrat mit 180 zu 5 Stimmen, die alle aus der SVP kamen. 38
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2011 feierte die Schweiz die Einführung des Frauenstimmrechts, welche sich am 7.
Februar 2011 zum vierzigsten Mal jährte. Das Anliegen wurde damals von der
Stimmbevölkerung mit 65.7% Ja-Stimmen angenommen, immerhin acht Kantone
sprachen sich aber dagegen aus. Die Schweizer Frauen konnten im Berichtsjahr noch
weitere Jubiläen feiern – so etwa 30 Jahre Verfassungsartikel und 15 Jahre
Gleichstellungsgesetz. Zudem jährte sich im Juni des Berichtsjahres der grosse
Frauenstreiktag von 1991 zum zwanzigsten Mal. Die Frauenorganisationen luden daher
Mitte Juni erneut zu einem Frauenstreiktag, um auf die verbleibenden
Diskriminierungen der Frauen, vor allem im Lohnbereich, aufmerksam zu machen. 39
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Le canton de Zurich a été le centre d’attention des médias nationaux suite à la création
d’un poste pour un délégué aux questions masculines. Le futur délégué, Markus
Theunert, est un acteur connu des milieux de défense des intérêts masculins. La
création de ce poste intervient un an après le refus du gouvernement de créer un
centre de compétences chargé des questions spécifiques aux garçons, aux hommes et
aux pères. Cependant, après trois semaines de fonction, Markus Theunert a
démissionné en invoquant un conflit d’intérêt entre son nouveau poste et sa fonction
de président de Männer.ch. 40

ANDERES
DATUM: 25.07.2012
EMILIA PASQUIER

La représentation féminine dans les conseils d’administration des sociétés gérées par la
Confédération atteint aujourd’hui environ 20%. Afin d’encourager la promotion des
femmes aux plus hautes instances, un « quota cible », soit non impératif, de 30% a été
fixé par le Conseil fédéral. 41
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Produite par la SSR, la série

Les Suisses 
a été diffusée par la SSR au mois de novembre de l’année sous revue. La série retrace le
parcours de six personnalités emblématiques du pays. Le choix des personnages,
uniquement masculins, a réveillé l’ire des Femmes socialistes qui se sont plaintes au
directeur de la SSR, Roger de Weck. 42
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«L'égalité entre hommes et femmes est largement atteinte» selon le député UDC
Sebastian Frehner (svp, BS) qui, lors de la discussion du budget de la Confédération
2019 a suggéré la suppression du bureau de l'égalité hommes-femmes. Il observe que
beaucoup de femmes étudient, voire sont majoritaires dans certaines facultés, que le
partage des tâches au sein de la famille s'est fortement modifié et que les femmes sont
dans certains cas favorisées sur le marché du travail. Le député ajoute à charge de
preuve qu'on lui a déjà refusé plusieurs postes au bénéfice d'une femme. Sa
proposition et surtout son discours ont provoqué de véhémentes réactions chez ses
co-parlementaires. Les députées PS Barbara Gysi (sp, SG) et Mattea Meyer (sp, ZH) ont
suggéré que l'heure matinale ne favorisait pas la concentration et ne protégeait pas de
l'absurdité, leur camarade Samuel Bendahan (ps, VD) a condamné les propos de
l'agrarien, qu'il juge «extrêmes» et «durs». Selon Daniel Brélaz (verts, VD) la proposition
Frehner est «excentrique» et pour Jean-Paul Gschwind (pdc, JU), «farfelue». Le
démocrate bourgeois Heinz Siegenthaler (bdp, BE) a même proposé de sauvegarder le
bureau de l'égalité, ne serait-ce que pour défendre le député Frehner, puisqu'il se sent
opprimé en tant qu'homme. Le PLR et les Verts'libéraux n'ont pas commenté les
affirmations du député Frehner, mais se sont opposés à sa proposition. 
Ueli Maurer, qui représentait dans ce débat la position du Conseil fédéral, a quelque
peu modéré la position de son collègue de parti. Certes, la condition des femmes s'est
améliorée, mais certaines inégalités demeurent. Au sujet des postes non obtenus par
Sebastien Frehner, le chef du département des finances ajoute même que «les
hommes doivent s'améliorer, car les femmes les ont rattrapé».
Seul l'UDC a suivi la proposition Frehner, par 55 voix pour (10 femmes, 45 hommes), 3
voix contre (2 femmes, 1 homme) et 4 abstentions (1 femme, 3 hommes), les 6
conseillers et conseillères restantes étaient soient absentes, soit excusées. Les deux
autres propositions de minorité, à savoir l'augmentation de budget de 200'000 francs
proposée par Samuel Bendahan (pour l'application de la nouvelle loi sur l'égalité) et de
600'000 francs par Mattea Meyer (pour l'encouragement du respect de la convention
d'Istanbul) ont été balayées par respectivement 130 et 129 voix contre 56. Les 56 voix
pour étaient celles du groupe PS, du groupe des Verts et de deux PDC. 43
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En ce 8 mars 2019, la journée internationale des droits des femmes a été largement
célébrée. Le Parlement en a donné le coup d'envoi le jeudi 7 mars, en rendant
hommage aux femmes pionnières sous la coupole fédérale, qui y sont entrées en 1971,
année du droit de vote des femmes en Suisse. Douze plaquettes à leurs noms ornent
désormais les pupitres où elles ont siégé. Dans la presse nationale, il a beaucoup été
question de l'égalité salariale, de la parité de représentation dans les organes politiques
et économiques, ainsi que de la conciliation entre travail et famille. Dans les rangs des
manifestations, les revendications étaient plus larges. Par exemple, la ville de Zurich a
vu ses noms de rue masculins féminisés, et les statues représentant des hommes
affublées de tabliers, pour attirer l'attention sur le travail domestique non rémunéré,
assumé dans la grande majorité par les femmes. A l'université une salle a été occupée
par une trentaine de femmes* (c'est à dire toute personne n'étant pas un homme
cisgenre), visant à prendre elles-mêmes la place et la visibilité que l'université ne leur
donne pas. A Berne, l'appel à une solidarité intersectionnelle entre les femmes a côtoyé
l'action "Bloody unfair - Runter mit der Tamponsteuer", qui demande une baisse de la
TVA sur les produits périodiques. Dans les Grisons, les femmes de la Frauenzentrale
marchaient pour la première fois aux côtés de celles des Eglises catholiques et
réformées. A Fribourg, rues et panneaux d'affichage ont été décorés de
représentations de clitoris, pour dénoncer l'invisibilisation, dans les manuels scolaires
notamment, de cet organe féminin. Lausanne, qui a été le théâtre du plus grand
cortège, plus de 5000 personnes selon les syndicats, a centré son discours sur les
violences faites aux femmes, avec notamment une conférence à ce sujet à l'université,
tandis que la Haute Ecole Pédagogique a consacré des ateliers à la lutte contre les
stéréotypes. Si Zurich a prolongé la fête le lendemain, avec une manifestation non
autorisée de quelques 200 personnes, l'événement majeur que les activités du 8 mars
annonçaient a été la tenue des Assises féministes du dimanche suivant. A cette
occasion, l'appel à la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été lancé. 44
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Im Jahr 2023 scheiterten einige Vorstösse zur Stellung der Frau in der Gesellschaft,
eingereicht von Frauen aus dem links-grünen Lager, bereits in einem frühen Stadium.
Darunter befanden sich Vorstösse, die den Schutz vor Diskriminierung verstärken
wollten oder verbesserte Informationsgrundlagen zur Einschätzung des Ausmasses der
Diskriminierung verlangten. Bereits im Erstrat abgelehnt wurde eine Motion Marti (sp,
ZH) zur Angleichung des Schweizer Gleichstellungsgesetzes an das EU-
Gleichbehandlungsrecht im Erwerbsleben (Mo. 21.3938), ein Postulat Feri (sp, AG), das
mehr Informationen über das Ausmass der Altersdiskriminierung von Frauen und
Möglichkeiten zur Bekämpfung der festgestellten Diskriminierung verlangte (Po.
21.3090), sowie ein Postulat Gysin (gp, TI), das mehr Klarheit über die Konzepte der
Gleichstellung und der Diskriminierung aufgrund von biologischem und sozialem
Geschlecht schaffen wollte (Po. 22.3714). 

Auch Vorstösse mit dem Ziel der Verbesserung der Situation von Frauen im
Arbeitsleben scheiterten im Erstrat, namentlich eine Motion Imboden (gp, BE) mit der
Forderung nach spezifischen, auf die Digitalisierung und eine nachhaltige Gesellschaft
ausgerichtete Aus- und Weiterbildungsprogrammen für Frauen im Niedriglohnsegment
(Mo. 22.3623), sowie mehrere Motionen, die verstärkte Massnahmen gegen sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz verlangten (Mo. 22.3564 Fehlmann Rielle, sp, GE; Mo.
22.3736 Piller Carrard, sp, FR; Mo. 23.3223 Carobbio Guscetti, sp, TI). Von der
Urheberin zurückgezogen wurde ferner eine Motion Feri (sp, AG) mit der Forderung
nach verstärkter Hilfe für Sexarbeitende aufgrund prekärer Umstände während der
Covid-19-Pandemie (Mo. 21.3114). Unbehandelt abgeschrieben wurde schliesslich ein
Postulat Prezioso Batou (egsols, GE), das vom Bundesrat einen Bericht zu den
arbeitsmarktlichen Auswirkungen von Covid-19 auf die Frauen forderte (Po. 21.3390). 

Im Erstrat abgelehnt wurde ferner eine Motion Funiciello (sp, BE) mit der Forderung,
dass 0.1 Prozent des BIP zur Bekämpfung geschlechterspezifischer und sexualisierter
Gewalt eingesetzt werde (Mo. 21.3768). Zwei weitere Vorstösse zu diesem Thema
wurden von den Urheberinnen wieder zurückgezogen: Die Motion Gysin (gp, TI) mit der
Forderung nach einer Übernahme der Verfahrenskosten für Opfer
geschlechtsspezifischer Gewalt (Mo. 21.3084) und ein Postulat Fellmann Rielle (sp, GE)
betreffend der Finanzierung von Frauenhäusern für Opfer von Gewalt (Mo. 21.3073). In
punkto Bekämpfung von Gewalt an Frauen wurden 2023 hingegen durch Zustimmung zu
anderen Vorstössen und parlamentarischen Interventionen bedeutende Zugeständnisse
erzielt. 

Schliesslich wurde im Jahr 2023 ein die Gesundheit von Frauen betreffender Vorstoss
abgeschrieben, da er nicht innert zwei Jahren vom Parlament behandelt worden war.
Bei dieser Abschreibung handelte es sich erneut um ein Postulat Prezioso Batou
(egsols, GE). Dieses wollte überprüfen lassen, wie auch Männer verstärkt in die  sexuelle
und reproduktive Gesundheitsprävention einbezogen werden könnten (Po. 21.3429). 45
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Im März 2021 verabschiedete der ETH-Rat seine neue Gender Strategie für die Jahre
2021-2024. Die Strategie gilt für den ganzen ETH-Bereich (ETHZ und EPFL) und verfolgt
das Ziel, den Frauenanteil in Lehre und Forschung, allen voran in den
Führungspositionen, weiter zu steigern. Die Strategie beinhaltet fünf Schwerpunkte:
Für die Verankerung der Chancengleichheit in den Institutionen sieht die Strategie
vor, dass alle Institutionen des ETH-Bereichs einen eigenen Equal Opportunities Plan
beziehungsweise einen Gender Action Plan erstellen. Anhand von Monitoringberichten
soll analysiert werden, ob die von den einzelnen Institutionen gesetzten Ziele erreicht
wurden. Des Weiteren werden alle Institutionen dazu angehalten, Massnahmen zu
ergreifen (beispielsweise Workshops durchzuführen), um die Mitarbeitenden bezüglich
Geschlechterstereotypen und geschlechtsbezogenen Vorurteilen zu sensibilisieren.
Diskriminierung, Mobbing, Drohungen, Gewalt und sexuelle Belästigung müssten
entschieden zurückgewiesen und sanktioniert werden. Auch solle stets die
Lohngleichheit sowie die Gleichbehandlung des Zugangs zu Ressourcen gewährleistet
sein. Für die Erhöhung des Frauenanteils wurden die verschiedenen ETH-Institutionen
dazu angehalten, quantitative Ziele festzulegen. Um diese Zielwerte zu erreichen,
wurden die beiden Hochschulen aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, um mehr
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Frauen für ihre Bachelor- und Master-Studiengänge zu begeistern, in denen Frauen
zurzeit untervertreten sind. Währenddem soll bei den anderen Institutionen des ETH-
Bereichs der Frauenanteil auf Doktorats- und Postdoc-Stufe sowie bei
Leitungspositionen erhöht werden. Zudem soll auch die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie weiter gestärkt werden. Im Schwerpunkt Life-Domain-Balance werden als Ziel
flexible Arbeitsmodelle und eine Steigerung der Familienfreundlichkeit angestrebt, um
eine gute Balance der verschiedenen Lebensbereiche zu ermöglichen. Schliesslich wird
auch die Lehre und Forschung beauftragt, Genderfragen zu thematisieren. Personen,
die in der Lehre tätig oder für Beurteilungen oder Laufbahnentwicklung zuständig sind,
sollen dahingehend sensibilisiert werden, dass es zu geschlechtsspezifischen
Differenzen betreffend Lernstrategien oder der Selbstwirksamkeitserwartung kommen
kann.
Die Institutionen des ETH-Bereichs wollen für die Umsetzung dieser Strategie insgesamt
rund CHF 13 Mio. ausgeben. 46

Im Dezember 2022 gab der ETH-Rat bekannt, dass der Frauenanteil bei den
Neuernennungen von Professorinnen und Professoren im Jahr 2022 auf 41,7 Prozent
gesteigert werden konnte. Bereits in den letzten Jahren lag dieser Wert immer über 30
Prozent, was den Frauenanteil an der Professorenschaft insgesamt immer weiter
steigere. Dem ETH-Rat sei die Chancengleichheit und die Steigerung des Frauenanteils,
insbesondere auf der Stufe der Professuren, ein wichtiges Anliegen. Diese Erhöhung
stelle aber auch eine grosse Herausforderung dar, vornehmlich für die technischen
Bereiche, erklärte der ETH-Rat weiter. 47

ANDERES
DATUM: 08.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Forschung

Das 80. Nationale Forschungsprogramm mit dem Namen «Covid-19 in der
Gesellschaft» war im April 2021, und damit noch mitten in der Covid-19-Pandemie,
lanciert worden. Mit dem NFP soll herausgefunden werden, «welche gesellschaftlichen
Dimensionen und Prozesse den Verlauf der Pandemie beeinflusst haben» und welche
sozialen Folgen die Pandemie nach sich zog. Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sollten sich darüber hinaus mit der Bewältigung der Pandemie
auseinandersetzen und Schlussfolgerungen für den Umgang mit zukünftigen Pandemien
ziehen. Das Forschungsprogramm umfasste drei Module: «Verantwortungsvolles
Verhalten fördern», «Individuelle und kollektive Wohlfahrt fördern» sowie
«Krisenbewältigung und dauerhaften Wandel fördern».
Wie der SNF im November 2022 mitteilte, wurden 25 Forschungsprojekte aus den
Geistes- und Sozialwissenschaften für die drei Module des NFP 80 bewilligt. Die
Forschenden beabsichtigten, eine breite Palette an Forschungsfragen anzugehen; so
soll etwa der Einfluss der Covid-19-Pandemie auf die Arbeitswelt oder auf
Familienstrukturen untersucht werden, wobei der Fokus auch auf unterschiedliche
Regionen sowie verschiedene Alters- und Bevölkerungsgruppen gelegt werden soll. 48
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Der Bundesrat lancierte im Juni 2023 vier neue Nationale Forschungsprogramme.
Diese vier Programme in den Bereichen Biodiversität, Gendermedizin, Baukultur und
Pflanzenzüchtung wurden aus 78 Vorschlägen, die beim SBFI eingereicht worden waren,
ausgewählt. Die Gesamtsumme für die vier NFP beträgt rund CHF 47 Mio. Diese Summe
ist bereits durch die BFI-Botschaft 2021–2024 abgedeckt. Der SNF ist für die
Durchführung der NFP verantwortlich, er wird die neuen Forschungsprogramme bis im
Dezember 2023 ausschreiben. Interessierte Forschende können sodann zu Handen des
SNF eine Projektskizze einreichen. 49
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